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Aussprache und zu einem fruchtbaren
Erfahru ngsa ustausch a I ler Angehörigen
der N iedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung neben dem off iziel-
len Dienstverkehr zu schaffen, soll die
Aufgabe der ,,Nachrichten der Ver-
messungs- und Katasterverwa ltung " sei n

... !n mög lichst kurz geha ltenen Aufsät-
zen sollen aktuelle Fragen behandelt
werden, Verbesseru n gen, Verei nfach u n-
gen und eine wirtschaftlichere Gestal-
tung der Arbeiten auf allen Gebieten
unserer vielseitigen und durch den Wie-
deraufbau in starkem Maße beanspruch-

NACHRICHTEN

ten Verwaltung herbeiführen. Diese Aus-
führungen brauchen dabei durchaus
nicht immer mit den amtlich vertretenen
Ansichten übereinzustimmen. "

Unstrittig hat sich seitdem einiges geän-
dert: in der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung und da-
mit auch in den Nachrichten, was sich
letztlich ja auch im Layout niedergeschla-
gen hat. Die Ausgaben bis 1956 erschie-
nen übrigens im Format A 4, das nach
vielen A S-Ausgaben aus wirtschaftlichen
Grunden 1998 wieder eingefuhrt wur-
de.

Nicht geändert hat sich hingegen der
Appell aus dem oben genannten Geleit-
wort, der auch heute noch einem jeden
Heft der NaVKV voran geht:

,,Alle Angehörigen der
Nieders ä chsische n Ve rmessu n gs- u nd

Katasterverwa ltu ng si nd zur M ita rbeit
aufgefordert."

50 Jahre sind insofern eigentlich schon

,,!ät1z schön alt" und doch noch jung,
wenn man ,hineinschaut" - oder?

Annegret Kähler-Stier

HANNOVEN

fifiMww

Liebe Leserinnen und LeseL

hätte nicht vor Kurzem Einer der ersten
Stunde... und damit einer unserer Pen-
sionäre, nämlich Herr Kaspereit, so ne-

benbei darauf verwiesen, dass die Nach-
richteh - ,,soweit er sich richtig erinne-
re" jetzt im 51ten Jahr erscheinen
müssten, so hätten wir es wohl uberse-
hen ! U nd da bei loh nt es sich schon, in
eigener Sache einmal zurück zu schau-
en; sch ließlich hat d ie Nach richten ei-
gentlich niemand haben wollen ! Eine
Umfrage, bevor die erste Ausgabe das
Licht der Welt erblicken sollte, erbrach-
te seinerzeit, dass kein Bedarf an einer
,,\rue iteren Vermessu n gsze itsch rift " gese-

hen wurde. ln der Annahme, dass dieses
Umfrageergebnis vermutlich auf einem
lrrtum in der Sache beruhte - es sollten
ja nur spezielle Nachrichten aus der nie-
dersächsischen Vermessungs- und Katas-
terverwaltung werden - entschied man
sich gleichwohl ,,zunächst in zwangsloser
Folge" dieses Heft erscheinen zu lassen.

,,Zt)m Geleit" schrieb Herr Regierungs-
direktor Hundeck am 1. Juni 1951 dann
auch ergeben sich aber in engerem
Rahmen zahlreiche Fragen, die nur in-
nerhalb der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung des Landes interessieren.
Hier die Möglichkeit zu einer direkten
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Das Heft in diesern Quartal

,'i-'rii* Unter der Rubrik,,Aufsätze" soll in

'i'i"i'". diesem Heft das Jubiläum der
Vermessungs- und Katasterverwaltung
zum 1z5-jährigen Bestehen der preußi-
schen Katasterämter in N iedersachsen
die erste Stelle einnehmen. Schließlich
leben die niedersächsischen Vermesser
mit und manchmal sogar auch noch in

ihrer Vergangenheit, wenn es darum
geht, in unberührten ländlichen,,Ecken"
die Stückvermessungen aus alten Hand-
rissen zu rekonstruieren. Die Ausführun-
gen von lngo Gerloff im ersten Teil der
Veröffentlichu ng zu diesem Thema zei-
gen dann auch, dass das Bewusstsein um

die Historie noch sehr präsent ist und
dass die Braunschweiger Rute heute
noch fast aktuell ist. Die Rede von Klaus-

Jürgen Schmidt führt anschließend durch
die 1 2s-jährige Geschichte von der Ent-

stehung über das Eigentums- und Mehr-
zweckkataster zu m heutigen Geoba-
sisinformationssystem. Der abschließen-
de - sicherlich schmunzelnd vorgebrach-
te - Appell an den bei dieser Veranstal-
tung anwesenden lnnenminister wurde
bestimmt von jedem mitgetragen! Die

Lesefassu ng der Rede von M in ister
Heiner Bartling bildet dann den
Schlussteil dieser Veröffentlichung. Ein-

mal mehr verweist er auf die Verantwor-
tung des Staates im Sinne einer Verant-
wortung im und für den Staat bei der
Gestaltung der Gesellschaft; auch die
Vorreiterrolle der Vermessungs- und
Katasterverwaltung bei den vielschichti-
gen Reformanstrengungen des Landes

erkennt er nochmals an.

M it seinem Aufsatz zur Satelliten-
messtech n ik in der Praxis der Ver-
messungs- und Katasterbehörde Osna-

brück schlägt Dr. Helmut Wissel den Bo-

gen in die aktuelle und moderne Wirk-
lichkeit. Vor allem den,,Noch"-Skepti-
kern gegenüber dieser Technik bei
Liegenschaftsvermessu n gen werden sei-

ne Ausführungen Mut machen.

Joachim Stege stellt anschließend die
Wertermittlung durch,,deduktiven Preis-

vergleich' für,,werdendes Bauland" vor.

Entgegen der häufig durchgeführten
Abschätzu ng des G rades der Ba uer-
wartung aus Erfahrungswerten, die vor
Gericht oftmals eine Angriffsfläche bie-
tet, präsentiert er ein mathematisch
nachvollziehbares Verfahren, das eine
Argumentationshilfe in Gerichtsverfah-
ren da rstel len ka n n.

Das Thema 125 Jahre preußische Katas-

terämter schimmert dann auch durch
den ersten Beitrag der Rubrik ,,Berich-
te" von Günter Wiebe zu den ,,Offenen
Türen in Lüneburg" anlässlich der Ein-

weih u ng des ,, h€uen " Katastera mtes
und der Teilnahme am Tag der Nieder-
sachsen.

Der nächste Bericht kom mt von Gert
Elbers. Er schildert den beschwerlichen
Weg eines Gebäudes in das Liegen-
schaftskataster und beschreibt damit
auch einen jedem wohl bekannten Zwie-
spalt: Was ist angemessen, wenn die Bür-
gerrechte nachhaltig eingefordert wer-
den ?

!n der nächsten Rubrik,,lnformationen"
kann sich der eilige Leser wieder
,,schnell" orientieren. Zum Beispiel in

Sachen Marketing, über die elektroni-
sche Signatur oder über die ,,eine Sicht
der Dinge" auf die Geobasisdaten.

Die Rubrik,,Buchbesprechung" wird
diesmal mit der Vorstellung von Franz-
Josef Beh rs ,,Strategisches GlS-Manage-
ment - Grundlage, Systemeinführung
und Betrieb" von Rolf Ueberholz gefullt;
offenbar ein Nachschlagewerk nicht nur
für den Lernenden, sondern auch für den
Pra kti ker.
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Beendet werden diese Nachrichten wie-
der mit der Rubrik ,,Rechtsprechung";
Hermann Metelerkamp stellt hier ein
Urteil des OLG Oldenburg zu einem
Schadensersatzanspruch anlässlich'i,,,,, :ii-' i

eines Gutachtens vor. r' 
'"'''ir;",
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ln der preußischen Provinz Hannover
wurden zum 1. Januar 1876 - also vor
125 Jahren - durch Erlass der ,,König-
lichen Fina nz-Direction, Abtheilung für
direkte Steuern" 38 Katasterämter gebi!-
det. Für die Niedersächsische Vermes-
su ngs- u nd Katasterverwa ltu ng ist das

natürlich Grund und Anlass, sich ihrer
Wurzeln zu erinnern und ,,125 Jahre
Katasterämter" mit einem würdigen
Festa kt zu geden ken.

Jubiläumstage vom 4. bis 18. Mai 2001 in Göttingen und Northeim

Von lngo Gerloff

Weichenstellung, in den Katasterämtern,
Göttingen und Northeim, Festveranstal-
tungen zu organisieren und die weitere
Planung einem Festausschuss mit Mit-
gliedern aus Göttingen und Northeim zu

ü berlassen.

lm Herbst 2000 nahm dieser Festaus-

schuss mit insgesamt 18 Mitgliedern sei-

ne Arbeit auf und legte bereits im De-

zember einen ersten Ablaufplan für die
125-Jahrfeier vor. Danach wurde der zeit-
liche Rahmen für die einzelnen Veran-
staltungen auf den 4. bis 18. Mai festge-
legt und die wichtigsten Bestandteile des

Programms umrissen:

o Am jeweiligen Eröffnungstag sollte
ein Festakt mit geladenen Gästen aus

Verwaltung, Wirtschaft und Politik
stattf inden,

. eine Festsch rift m it einem gesch ichtli-
chen Überblick über die 12s-jährige
Geschichte der Katasterämter sollte
erstellt werden,

o an einem oder mehreren Tagen der of-
fenen Tü r sollte d ie Öffentlich keit
durch eine Ausstellung uber geschicht-
liche und aktuelle Aspekte der ver-
schiedenen Arbeitsbereiche in unserer
Verwa ltung informiert werden,

o für ein geladenes Fachpublikum soll-
ten Fachvorträge organisiert werden
und

o als Ausklang der Festtage sollte für
alle Mitarbeiter/innen der VKB Süd-

niedersachsen eine gemeinsame
Absch lussfeier stattf inden.

Zur Umsetzung dieser Planungen wur-
den insgesamt sechs Arbeitsgruppen mit
den Zustä nd i g keitsbereichen

o E röff n u ngsvera nsta ltu ng/
Festvorträge,

. Ausstellung,
o Festschrift,
o Öffentlich keitsa rbeit,
o Ausbildung / Schulen und-

Absch lussfeier

gebildet. lm Zuge der nun konkreter
werdenden Vorbereitungen wurde als

Ort fur die Eröffnungsveranstaltung die
Stadthalle in Northeim ausgewählt und
damit von vornherein ein größereL über-
regionaler Rahmen festgelegt. Zu dieser

Veranstaltung wurden insgesamt ca. 200

Gäste eingeladen.

Die mit der Vorbereitung der Ausstellung
beauftragte Arbeitsgru ppe konzi pierte
in enger Zusammenarbeit mit den Kol-
leginnen und Kollegen aus den Arbeits-
bereichen ALICG lS, AußendiensU Liegen-
schaftsvermessung, Bodenordn ung, Kun-
denberatung und Wertermittlung insge-
samt ca. 60 Plakate, die inhaltlich so kon-
zipiert wurden, dass sie für die Ausstel-
lung in beiden Amtern verwendet wer-
den konnten. Dabei konnte teilweise auf
schon vorhandenes Material von ande-
ren Veranstaltungen zurückgegriffen
werden. Der Druck dieser Plakate bis zum
Format A 0 wurde auf dem hauseigenen
Plotter u nter Verwend u ng von Foto-
papier durchgeführt. Aber auch auf tat-
kräftige Unterstützung von LGN konnte
zurückgegriffen werden. ln guter Zusam-

menarbeit wurden Poster und lnforma-
tionsmaterial über die im Rahmen unse-

rer Ausstel lu ng releva nten Prod u kte zur
Verfugung gestellt. Es wurden Produkt-
ständer und Stellwände ausgeliehen und
Hilfestellung geleistet, wo immer diese

nötig war. Dafur an dieser Stelle ein ganz

herz! iches Da n keschön.

Die einzelnen Artikel in der Festschrift
wu rden getren nt nach versch iedenen
Themenbereichen von den Mitgliedern
der Arbeitsgruppe formuliert; Bilder und
Graphiken wurden zusammengestellt
und das Layout entwickelt. Die entspre-
chenden Dateien wurden Ende März an

LGN übergeben; die gedruckte Fest-

zeitung dann in einer Auflage von 800

Exemplaren Ende April ausgeliefert.

Auch die Arbeitsgruppe Öffentlichkeits-
arbeit hatte ,,alle Hände voll zu tun". Als

Erstes musste ein Festlogo entwickelt
werden, das schon viele Wochen vor Be-

1 25 Jahre preußische Katasterämter Niedersa(hsenln
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Als

zentra le Veransta ltu ng

wurden dafür - stellvertretend fur alle

,, preußischen Katasterä mter" -

Jubiläumstage

unter der Regie der Vermessungs- und
Katasterbehörde Südniedersachsen ins

Leben gerufen.

Die ersten allgemeinen Erörterungen für
d ieses doch recht eind rucksvolle J u bilä-
um gab es ,,vor Ort" im Frühjahr 2000,

in dem ein erstes ,,großes Konzept" ent-
wickelt wurde. Zu ersten Entscheidungen
kam es im Sommer mit der wichtigen

Gerloff, 125 Jahre preußische Katasterämter in Niedersachsen
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ginn unserer Festlichkeiten der üblichen
Geschäftspost beigefugt werden sollte.
Selbstverständlich fand dieses Logo auch

bei den versandten Einladungen, bei der
Herstellung von Buttons u. a. Verwen-
dung. Plakate und Handzettel mit dem
Veranstaltungsprogramm wurden ent-
wickelt und verteilt; auch ein kleiner
Ausstellungsführer als Wegweiser für
den Besucher durch die verschiedenen
Räume und die jeweils präsentierten
Themenbereiche im Katasteramt durfte
nicht fehlen.

Last but not least wu rden d ie süd-
n iedersächsische Presse, öffentliche und
private Hörfunksender sowie das NDR-

Fernsehen durch entsprechende Presse-

mitteilungen rechtzeitig und wiederholt
auf das bevorstehende Ereignis hinge-
wiesen. lnsbesondere durch einen Kurz-
bericht im Fernsehen und ein Rundfunk-
Feature über C. F. Gauß haben unsere
Themen eine breite Öffentlichkeit er-
reicht.

Die Arbeitsgruppe Schulen hatte die
Aufgabe, Kontakte zu den Schulen her-
zustellen mit dem Ziel, im Zusammen-
hang mit den Festlichkeiten zum 125-jäh-
rigen Jubi!äum der Katasterämter spezi-
elle lnformationen zur Ausbildung von
Vermessungstechnikern an ku rz vor der
Berufsfindung stehende Schüler weiter-
zugeben. Dazu wurden spezielle Flyer
entwickelt und insgesamt 60 Schulen
a ngesch rieben.

Trotz dieser guten und rechtzeitig ein-
geleiteten Vorbereitu ngen wa r ,, a uf-
kommende Hektik" in den letzten Tagen
vor dem großen Ereignis nicht zu vermei-
den. So konnten zum Beispiel erst unmit-
telba r vor Beg in n der Festvera nsta ltu n-
gen die Ausstellungstafeln abgeholt
oder angeliefert und in den Amtern auf-
gestellt werden. Die vorbereiteten Poster
und Plakate waren dann noch mit Sprüh-
kleber zu f ixieren, wobei wegen der vor-
gesehenen Wiederverwendung der Pla-

kate darauf geachtet werden musste,
dass ein problemloses Ablösen gewähr-
leistet blieb.

Für die Eröffnungsveranstaltung in
Northeim war die Stadthalle auszustat-
ten und vor allem auch zu dekorieren
und - das war recht kurzfristig als be-
sondere Attraktion ei ngefädelt worden

- die Vorbereitungen für eine lnternet-
Übertragung zu treffen.

Die wenige Stunden vor dem Empfang
in den Katasterämtern angelieferten
Speisen und Getränke waren ,,richtig " zn

verteilen, so dass sie für die jeweils er-
warteten Gäste zeitgerecht bereit gehal-
ten werden konnten. Grill- und Ge-
tränkestand sowie die Caf6teria waren
a ufzu ba uen u nd a uch eine Kinderbe-
treuung sollte organisiert sein ...

Das diese nur kurzfristig zu erledigenden
Aufgaben dann tatsächlich alle recht-
zeitig erledigt werden konnten, ist der
Mitwirkung vieler ohne besondere
Worte - helfender Hände zu verdanken !

Die

Eröffnung
der Festveransta ltungen

zur 125-)ahrfeier fand dann in feierli-
chem Rahmen am 4. Mai 2001 in der
Stadthalle Northeim statt, die mit ca. 250
Gästen nahezu bis auf den letzten Sitz-
platz ausgebucht war. Nach einer Begrü-
ßung durch Herrn Ministerialrat Dr. Hart-
mut Sellge folgten die Zuhörer Herrn
Vermessu ngsd irektor KIa us-J ü rgen
Schmidt auf einem Streifzug durch die
125-jährige Geschichte unserer Kataster-
ämter in N iedersachsen.

Höhepunkt des Festaktes war anschlie-
ßend die Festrede des Niedersächsischen
!nnenministers Heiner Bartling, der nicht
zuletzt mit den Tipps vom Treckerfahrer
Günther erfrischend deutliche und klare
Worte für die Verwaltung fand. Großen
Beifall ernteten schließlich auch Heide-
marie und Klaus Faber für einen frech-
heiteren musikalischen Ausklang bei
,,Kaviar & Selters".

NaVKV 3 I 2001

!n kleinerem, aber nicht minder festli-
chem Rahmen folgte eine Woche später
die

E röff n u ngsvera nsta ltu ng
fur die,Göttinger Festwoche"

im Katasteramt Göttingen. Als Festred-
ner konnten wir hier Herrn Leitenden
Vermessungsdirektor Dr. Hartmut
Bleumer begrüßen.

Die zu beiden Eröffnungsveranstaltun-
gen geladenen Gäste hatten nach
Abschluss des offiziellen Teils zunächst
Gelegenheit, sich bei Sekt und lmbiss zu

stärken und waren dann eingeladen, als

erste Besucher die verschiedenen Statio-
nen der vorbereiteten

Ausstellu ng

,,125 Ja h re Katastergesch ichte

- von der Messkette zum Satelliten"

a ufzusuchen.

Beim Aufbau der Ausstellung war auf
eine möglichst gute Zuordnung der je-
wei ls dargestel lten Themenbereichen zu
den entsprechenden Räumlichkeiten im
Amtsgebäude geachtet worden.

Wichtiger Ausstellungsinhalt war zu-
nächst der klassische Part mit diversen
Ausstellu ngsstücken zu m Thema , Kä-

tasterkarte - Katasterbuch Kataster-
zahl". Weiterhin galt es an dieser Stelle
einen geschichtlichen Ruckblick zu zei-
gen; aber auch ein ausgedehnter Ausflug
in die ,,GISNEY-WORLD" mit ALK, ATKIS@

u. a. war für unsere Besucher vorberei-
tet.

Ein weiterer Schwerpunkt war der Be-

reich ,,Messen - Messinstrumente, Gren-
zen - Grenzsteihe ", denn anhand dieses
Materials konnte die 125-jährige Ka-
tastergeschichte besonders deutlich und
a nscha u lich hera usgea rbeitet werden.

Gerl off , 125 Jahre preußische Katasterämter in Niedersachsen
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worben werden; weiterhin gab es Mus-
terauszüge mit Jubiläumsaufdruck und
Buttons mit Ausschnitten aus der
Liegenschaftska rte. Auf große Resona nz
trafen a uch d ie von der Geschäftsstelle
des G utachtera ussch usses a ngebotenen
I m mobi ! ienschätzwerte.

Darüber hinaus waren eine ganze Reihe
von Mitmach-Aktionen vorbereitet, die
von den kleinen und großen Besuchern
gerne angenommen wurden. Eine be-
sondere Aktion war das Ermitteln der
,,Göttinger Jubiläumsrute " . Dazu Iießen
die Besucher des Tages der offenen Tür
beim Katasteramt Göttingen ihre Füße
vermessen. Aus dem mit 16 multiplizier-
ten Mittelwert mehrerer hundert Göttin-
ger Fuße wurde die Jubiläumsrute mit
4,61 m definiert, die damit nur 4 cm über
der alten Braunschweiger Rute liegt!

Auch für das leibliche Wohl unserer Be-

sucher war gesorgt. Kaffee und Kuchen,
Bratwurst und Fassbier sind doch immer
wieder beliebt. Sowohl in Göttingen als

auch in Northeim (bei Ieider nicht so

gutem Wetter) waren die Tage der offe-
nen Tür sehr gut besucht.

Als Pendant zu dieser auf die breite Öf-
fentlichkeit ausgelegte Veranstaltung
wurden fur ein geladenes Fachpublikum
zusätzli che ti eferg ehend e I nformati on en
in Form von

Fachvorträgen

a ngeboten.

lnsgesamt wurden in beiden Amtern je-
weils f ünf Fachvorträge mit den Themen

o G lS-Service,
o Historische Karten in Südnieder-

sachsen,
o Kommunales Flächenmanagement mit

oder ohne Baulandumlegung,
o Grundstuckswertermittlung - einst -

heute - und morgen in Europa,
. C. F. Gauß - sein Leben und Wirken in

Göttingen

geha lten.

Fur die Vorträge,, Flächenmanagement"
und,,Grundstuckswertermittlung " konn-
ten als Gastredner Herr Dr. Ziegenbein
aus Hannover und Herr Dieter Kertscher
aus Nienburg gewonnen werden. Beide
Vorträge wurden ergänzt durch zusätz-
liche Beiträge, in denen auf Besonder-

#ä

ffiffi
5 Bl6tter Kuüomovcrrschc l,anlcsofmhrne

dcs 18. Johrhrnderdts.

Auch die in der Öffentlichkeit weniger
bekannten Aufgaben unserer Verwal-
tung wie Bodenordnung und Werter-
mittlung wurden in der Ausstellung aus-
führlich dargestellt. Nicht zuletzt wurde
der Besucher über das Katasteramt als

,,modernes Dienstleistungsunterneh-
men" informiert. Dafür wurden natür-
lich die aktuellen Stichworte wie ,,Mar-
keting" und ,,Personalentwicklu ng" auf-
geg riffen.

Jeweils fur vier Tage war die Ausstellung
in den beiden Amtern geöffnet. Dabei
waren erwartungsgemäß die Besucher-
zahlen an den jeweiligen ,,Tagen der of-
fenen Tür" am höchsten.

ln Göttingen wurde der

Tag der offenen Tur

am Freitag, dem 11. Mai abgehalten, in

Northeim war das Katasteramt dafur am

4. und 5. Mai fur jedermann geöffnet.
Über die Ausstellung hinaus wurden den
Besuchern eine ganze Reihe zusätzlicher
Attraktionen geboten. So konnten zum
Beispie! topog rafische und historische
Karten zu reduzierten Sonderpreisen er-

Gerloff, 125 Ja h re preu ßische Katasterä mter in N iedersachsen
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heiten im jeweiligen Katasteramt einge-
gangen wurde. Die übrigen Vorträge
wurden von den Mitarbeitern in unse-

rer Behörde Günther Ehrhardt, Klaus-
Jürgen Schmidt und Gerhard Walter ge-

halten. ln Göttingen waren die Fachvor-

träge durchweg gut besucht, in
Northeim hätten wir uns teilweise eine
bessere Resonanz gewünscht.

Die 125-)ahrfeier in der VKB Süd-

niedersachsen war zusammenfassend ei n

voller Erfolg. Der unbestreitbar hohe
Aufwand hat sich gelohnt: Wir haben
durch unsere Aktivitäten die Möglichkeit
genutzt, uns vor einer breiten Öffentlich-
keit in positiver Weise darzustellen, ha-

ben sehr viele Leute erreicht und sind
von vielen Besuchern mit Lob bedacht
worden. Als Schlusspunkt konnte am 18.

Juni der erwirtschaftete Überschuss als

Spende an das Elternhaus für krebskran-
ke Kinder und den Göttinger Ver-
schönerungsverei n überreicht werden.
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Festvortrag von Herrn Klaus-Jürgen Schmidt

am 4. 5" 2001 in der Stadthalle Northeim

Lesefassu ng

125 Jahre Katasterämter in Hannover

Über dieses Thema haben kluge Leute nüchternen Bezeichnung Nr. 1119/1875

dicke Bücher und lange Aufsätze ge- im Amtsblatt von Hannover veröffent-
schrieben. Vollständigkeit würde den licht. Er bestimmte die Bildung von 38

Rahmen sprengen. Es bleibt mir nur - aus Katasterämtern vom folgenden Tage an.

ganz subjektiver Sicht - der Versuch, lh- Herausgegeben wurde der Erlass von der
nen einen überblick über die Entstehung Königlich Preußischen Finanzdirektion,
der Katasterämter und die Entwicklung Abteilung für direkte Steuern.

des Katasters bis heute zu geben.
Sie werden sich erinnern, dass seit 1865

125 Jahre sind ein Zeitabschnitt, in dem der Preußische Adler auf Wappen,
unsere - den Jahreslauf bestimmende - Grenzsteinen und Dienstsiegeln des ehe-

Erde genau so viele Male ihren Lauf um maligen Königreichs Hannover schweb-

die Sonne vollendet
hat. Die Erde ge-
nauer die Erdoberflä-
che - haben wir Ver-
messer nämlich im
Blick, wenn wir vom
Kataster sprechen.
lch möchte damit den
mathematisch-physi-
kalischen Aspekt un-
seres Berufes wenig-
stens andeuten und
sa lopp form u lieren,
dass wir d ie ge-
krümmte, unregel-
mäßige Erdoberflä-
che ständig platt zu
drücken versuchen,
damit wir sie auf ei-
nem ebenen Blatt Pa-

pier (möglichst) ver-
zerrungsf rei abbil-
den und unseren
Kunden als Lageplan
oder Katasterkarte
verkaufen können.

Am 31 . Dezember
1875 wurde ein Erlass
(datiert vom 24. De-
zember) mit der

Schmidt, Festvortrag
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te und d ie vielgepriesene preußische
Verwaltung seitdem nicht untätig geblie-
ben war. Und, Preußen machte das, was
jede Obrigkeit oder Staatsmacht bis heu-
te macht, wenn sie Geld braucht, sie er-
findet neue Steuern in dem hier zu
betrachtenden Fall die Grundsteuer. Man
ging systematisch vor: Man wählte eine
direkte Steuer von den Besitzenden, im
Gegensatz zu den Verbrauchssteuern
oder indirekten Steuern, die jeden - auch
den Armsten - trifft. Oie neue Besteue-
ru ngsg ru nd lage sollten sein: Gebä ude
und Grundbesitz - abhängig vom land-
wirtschaftlichen Reinertrag - man woll-
te gerecht sein.

So gut die ldee auch waL sie hatte nur
einen Haken: der Preußische Finanzmi-
nister hatte überhaupt keinen Überblick,
wer wie viele Häuser und wie viele Par-

zellen besaß, noch welchen Ertrag diese
abwarfen; er wusste nur wie viel Geld er
braucht, nämlich 4.335.000 Mark jähr-
I ich.

Also musste eine Aufstellung über den
Grundbesitz hen ein Registen ein Ver-
zeichnis oder - sie kennen den Begriff
schon - ein Kataster.

Ganz so neu war die ldee mit der Grund-
steuer n icht: Wen n a uch in ma nchen
deutschen Ländern Anfänge von
Katastervermessungen bis ins 17. Jahr-
h u ndert zurückverfo I gt werden kön nen,
so lässt sich doch erst vom Beginn des
19. )ahrhunderts an von einem systema-
tisch hergestellten Kataster sprechen.
Das hatte seinen Grund: Die kriegführen-
den Länder Europas hatten alle ihre Kas-

sen geplündert, uffi den Befreiungskrieg
gegen Napoleon zu führen. Um wieder
zu Geld zu kommen, verfiel man darauf,
den Grund und Boden steuerlich zu ver-
anlagen, so wie es Napoleon bereits in
Frankreich (ab 1790) und in den besetz-
ten Ländern Rheinland und Westfalen
(ab 1808) getan hatte.

Diese,,Geldbeschaffungsmethode" hat-
te sich ausgebreitet und war auch im
Königreich Hannover aufgegriffen wor-
den. Die Hannoveraner machten nur ei-
nen entscheidenden Fehler: sie wollten

sparsam sein - was grundsätzlich nicht
verwerf lich ist ! u nd verzichteten a uf
eine Vermessung durch Geometer. Statt-
dessen forderten sie die Eigentümer auf,
den Umfang ihres Besitzes anzugeben.
Die Fachleute kennen das niederschmet-
ternde E rgebn is: D iese sogena n nte
,,Selbstdeklaration" brachte nur 409/o der
Landesfläche. Den Rest hatte man wohl
- wie das auch heute noch bei Einkom-
mensteuererklärungen vorkommen so!l

- einfach vergessen.

Vielleicht hatte man in Hannover auf
Geometer verzichtet, weil sie einen
merkwürdigen Status besaßen und ihre
Ausbildung und Tätigkeit an keine staat-
lichen Vorschriften gebunden war. Noch
im Jahre 1856 hielt man eine allgemei-
ne Prüfung der Feldmesser nicht für er-
forderlich, weil nach einer vom

,, Com m issionsreferenten " in der ersten
Kammer abgegebenen Erklärung,,das
Geschäft der Feldmesser nicht als Gewer-
be, sondern als Kunst betrachtet werden
müsse".

Doch zurück zur

E ntsteh u ng

des Grundsteuerkatasters in HannoveL
das nun preußisch war: Erst 1861 gelang
es Preußen die schon seit 50 Jahren ver-
sprochene G ru ndsteuerreform in seinen
östlichen Provinzen (Preu ßen, Posen,
Pommern, Mark Brandenburg, Schlesien
und Sachsen) zu verwirklichen, als das
um 18 Mitglieder verstärkte Herrenhaus
den Gesetzentwürfen der Regierung
endlich zustimmte: Über das Wie, d. h.

wie man ein Kataster anlegt, hatten die
Preußen in ihren westlichen Provinzen

(Rhei n la ndeAffestfa !en) Erfa h ru ngen seit
den 30er Jahren des 19. Jh. gesammelt.
Dort hatte man nämlich nicht gespart
und Geometer oder Landmesser beauf-
tragt, den Grundbesitz ztJ vermessen, zu
bonitieren, Flächen zu berechnen, in
Karten darzustellen und in Büchern zu
registrieren, also ein Parzellarkataster
geschaffen.

Für Hannover wurden diese Gesetze 1867

eingeführt und 1870 bestimmt, dass die
Erhebung der Grundsteuer am 1. Januar
1875 beginnen sollte. Das bedeutete
man wollte in den verbleibenden vier
Jahren die Aufstellung des angestrebten
Katasters erreichen. Der Krieg 1870171

zwang allerdings zur Verschiebung die-
ses Termins auf den 1. Januar 1876.

Mit der oberen Leitung wurde 1869 in
Hannover der Geheime und Oberregie-
rungsrat Sauerhering beauftragt, dieses
Projekt zu organisieren. Er konnte dazu
vor Ort sogena n nte Vermessu ngs-
distrikte einrichten und Personalvor-
steher bestellen.

Preußen hatte in der Provinz Hannover,
die bisher eine Amtergliederung besaß,
eine erste (halbherzige) Kreisreform
1867 durchgefuhrt. Die dabei entstande-
nen Kreise waren noch keine allumfas-
senden Gebietskörperschaften (wie seit
1885), sondern nur in Polizei-, Militär-
und Steuerangelegenheiten zwischen
die Amter und die Landdrosteien (Be-

zirksreg ieru ngen) eingescha ltet.

Daher war es naheliegend, diese Kreise
i. d. R. zu,,Vermessungsdistrikten" zu
erklären und dort Personalvorsteher zu
berufen. ln Südniedersachsen waren das
die Personalvorsteher Teubner in Mün-
den, Wickel in Northeim und der würdi-
ge Herr Debray in Göttingen. Die Per-

sonalvorsteher konnten wenige Gehilfen
anstellen, hatten ein,,Geschäftslokä1",
d. h. Büro - es befand sich meistens in
ihrer Wohnung - einzurichten und mit
der Arbeit zu beginnen.

Sch m idt, Festvortrag
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Aus Gründen der anzustrebenden kur-
zen Fertigstellungszeit wurden bei der
Herstellung der Karten zwei Verfahren
zugelassen:

o Herstellung durch Neumessung und
Kartierung der Vermessungsergeb-
nisse (41o/o),

. Herstellung durch Kopieren (Nadel-

stich kopie) geeig neter vorha ndener
Karten sowie Ausführung und Über-
na h me der erf orderlichen E rgä n-
zungsvermessungen in die Kopien
(59Yo).

Den a uszuf ü h renden Neu messu ngen
wurde ein trigonometrisch bestimmtes
Netz (Triangulation) zugrunde gelegt. ln

der Provinz Hannover konnte dabei auf
die von Carl Friedrich Gauß (geb. 1777

in Braunschweig, gest. 1855 in Göttin-
gen) in den Jahren 1821 bis 1844 gelei-
tete allgemeine Landestriangulation des

Königreichs Hannover zurückgegriffen
werden.

Nach dem Prinzip ,,vom Großen ins Klei-
ne" wurde die Gauß'sche Triangulation
weiter verdichtet. Durch Einschaltung
von Polygonzügen und daran anschlie-
ßender Vermessungslinien ergab sich ein
Gerüst, das die Erfassung aller Parzellen
nach der Orthogonalmethode ermög-
lichte.

Die Eigentümer wurden aufgefordert,
ihre Grundstucksgrenzen anzuzeigen.
Die dauerhafte Kennzeichnung der
Grenzen wa r zwar vorgesehen, sie ist je-
doch aus mancherlei Grunden im allge-
meinen nicht durchgefuhrt worden.

Die ermittelten Maße wurden in Feld-
bucher; in sogena n nte Stuckvermes-
sungsrisse eingetragen. Die Ergebnisse
der Stückvermessu ng wu rden den
Grundeigentumern durch öffentli-
che Verlesung zwecks Erhebung etwai-
ger Einwände mitgeteilt und die Richtig-
keit durch ihre Unterschrift anerkannt.

Vorherrschend waren danach die Maß-
stäbe 1 : 1000 und 1 : 2000. ln Städten
und geschlossenen Dörfern war der Maß-
stab 1 :500 zulässig und nur ausnahms-
weise bei umfangreichen Waldungen
1 :4000.

Bemerkenswert, ja fast kurios erscheint
mir, dass die heute noch vorhandene
Flureinteilung dadurch zustande kam,
dass man eine natürlich (2. B. durch
Wege, Gräben) begrenzte Teilf!äche in

dem gewählten Maßstab auf einen so-
genannten ,,Großadlerbogen" von 1 m
Länge und 213 m Breite unterbringen
musste. Dies waren die sogenannten
lnselkarten - wei! die Flur wie eine !nsel

auf dem Kartenbogen wirkte.

Beim zweiten Verfahren durften vorhan-
dene Karten, die die Eigentumsgrenzen
richtig darstellten und die durch
Nachtragung der zwischenzeitlich verän-
derten Eigentumsgrenzen und Kultur-
arten vervollständigt werden konnten,
d. h. die bei Gemeinheitsteilungen und
Verkopplungen entstandenen Karten,
ohne Veränderung des Maßstabes durch
Nadelstichkopie verwendet werden. Es

fehlte allerdings eine großräumige Tri-

angulation.

Der Kraftakt dieser Grundsteuer-
aufnahme war tatsächlich Ende 1875 -
wie geplant - fertig geworden. Statt ei-
ner persönlichen Wertung möchte ich

den Göttinger Katasteramtsleiter Her-
bert Datan zitieren; er sagte 1957: ,,Daß
diese Männer mit 2-3 Mitarbeitern
dutzende von Ortslagen und Feldmarken
in wenigen Jahren aufgemessen und
kartiert haben, ist m. E. eine unerhörte
Leistung. Bei unseren zaghaften Versu-
chen, heute unter veränderten und leich-
teren Verhältnissen und in ganz kleinem
Maßstabe Ahnliches zu wiederholen,
können wir erst ermessen, welche Rie-
senarbeit diese kühnen Geometer in je-
nen Jahren vollbracht haben."

Das U rkataster besta nd a us folgenden
Produkten: der Gemarkungskarte, dem
Flurbuch, der Mutterrolle und dem
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Artikelverzeichnis. Man sollte meinen,
nun wäre die Aufgabe erledigt gewesen.

Doch d ie eigentliche Arbeit der
Grundsteuerveran lagung begann damit
erst, den n d ie Katasterbücher u nd
Katasterkarten sollten auch ständig auf
dem Laufenden gehalten oder fortge-
führt werden - wie man im Kataster zu

sagen pflegt.

Dazu bildete man, wie eingangs er-
wähnt, von einem Tag auf den anderen
die Katasterämter. Das waren in hiesi-
gem Bereich die Amter Northeim, Göt-
tingen und Munden. lch glaube kaum,
dass die Betroffenen am 1. oder 2. Janu-

ar 1876 eine Ahnung davon hatten, was
das für Folgen haben sollte, als sie sich

ein Amtsschild an ihre Wohnung heften
und fortan ein königlich preußisches
D ienstsiegel verwenden d u rften. Preu-

ßen hatte damit auch - übrigens fast ein
halbes Jahrhundert vor Gründung der
Finanzämter - eine neue staatliche
Sonderbehörde in der Ortsinstanz ge-
schaffen, der ba ld d ie Staatsba uä mter
u nd Gewerbeaufsichtsämter folgten.

Das aus Anlass der Grundsteuerreform
entstandene preußische Parzellar-
kataster war für die gesamte Staats-
verwaltung von größtem Nutzen, insbe-
sondere für den Grundstücksverkehr und
den Realkredit. So hatte schon eine Re-

solution des Herrenhauses vom 28. April
1857 die Verbindung der Rechtsbücher
mit dem Kataster verlangt, wie sie sich
bereits seit 1834 in Westfalen bewährt
hatte. Die Reform des Grundstücks- und
Hypothekenwesens fand nach jahrelan-
gen Beratungen ihren Abschluss 1872 in

dem Eigentumserwerbsgesetz und der
Grundbuchordnung. Beide hatten bei
den G ru ndstücken a uf d ie G ru nd- u nd
Gebäudesteuerbücher Bezug zu neh-
men. Damit war der erste Schritt vom
Steuerkataste r zum

E ig e ntu mskataste r

Schm idt, Festvortrag
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M it der E inf u h ru ng des B ü rgerlichen
Gesetzbuches (1900) und eines reichs-
einheitlichen Grundbuches wurde die
Verbi nd u ng Kataster-G ru nd buch weiter-
gef ü h rt.

Die entscheidende Bedeutung des Ka-
tasters als Eigentumskataster kam dann
allerdings ,,von außen". 1910 wurde
durch ein Reichsgerichtsurteil bestätigt,
dass die Grundstücksgrenzen am öffent-
lichen Glauben des Grundbuches nicht
nur teilnehmen, wie oft zitiert wird, son-
dern - wie ich meine - den öffentlichen
Glauben erst real verwirklichen, weil die
G renzen in d ie Örtlich keit ü bertragen
werden konnten. Das Kataster erhielt so

nebenbei eine Frieden stiftende Funkti-
oh, weil sich viele Grenzstreitigkeiten
wegen der genauen Erfassung und der
Möglichkeit der Rückubertragung der
Grenzen in die Örtlichkeit von selbst er-
led igten.

Die erste Dekade nach dem 1. Weltkrieg
brachte für die Katasterämter neue Steu-
erveranlagungen (Ergänzungs- und
Hauszinssteuer) sowie die Mithilfe bei
der Einheitsbewertung, die dann an die
Fina nzämter überging. Die mit dem
Bodenschätzungsgesetz von "1934 ange-
ord nete Schätzu ng des Ku ltu rbodens
u nd Ü berna h me der Schätzu ngs-
ergebnisse in das Kataster f ührte in Ver-
bindung mit der Aufstellung eines reichs-
einheitlichen Liegenschaftskatasters
(Reichskataste r) zurück zur eigentl ichen
Aufgabe, der vollständigen und lücken-
losen Registrierung von Grund und Bo-
den.

Die steigende Bevölkerungszahl und der
da ra us resu ltierende erhöhte Beda rf a n
Wohnungen, Lebens- und Verkehrsraum
verlangen nach einer Planun§, die eine
sinnvolle Nutzung des Grund und Bodens
sichert. G ru nd u nd Boden ist nä m lich
eine Ressource, die nicht vermehrbar ist.
Diese Erkenntnis führte verstärkt zu der
Forderung, dass man mit diesem
unvermehrbaren Gut sorgsam umgehen
muss. Ehe man planen kann und entspre-
chende Maßnahmen ergreifen will, muss

eine Bestandsaufnahme erfolgen, die
aufzeigt, wie der Boden genutzt wird,
um daraus weitere Entscheidungen im
Planungsbereich treffen zu können.

Die Behörden, die sich mit der Stadt- und
Raumplanung beschäftigen, erkannten
bald den Nutzen des Katasters mit sei-
nen Ka rten u nd den besch reibenden
Angaben. Durch Übertragung der eige-
nen Planungsabsichten in die Kataster-
ka rten kön nen d iese deutlich da rgestellt
werden und stellen so den Bezug zn

G ru ndstücksg ren zen u nd Gebä uden her.
Das Eigentumskataster wurde zum

M eh rzweckkataster.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde dann ge-
fordert, dass das Liegenschaftskataster

o als amtliches Verzeichnis der Grund-
stücke dienen soll und dazu in ständi-
ger Übereinstimmung mit dem Grund-
buch zu halten ist,

o die Grundlagen und hauptsächlichen
Merkmale für die steuerliche Bewer-
tung durch die Finanzämter enthalten
soll,

o für die Statistik Angaben über die
Nutzung, die Bodenschätzung und Be-

sitzvertei I ung bereitzuha lten hat,
. für die Wirtschaft Unterlagen f ür den

Grundstücksverkehr und für Belei-
hungszwecke bereitstellen können
soll,

. für die Planung Karten in einheitlicher
Größe mit Netzbegrenzung und ein-
heitlichem Maßstab sowie die be-
sch reibenden G ru ndstücksdaten des
Liegenschaftskatasters für Struktur-
analysen und prognostische Untersu-
chungen zuliefern hätte und letztlich
a uch

. für eine schnellere und bessere Fort-
führung der topografischen Karten-
werke herangezogen werden soll.

Um den Wünschen aller dieser,,Benut-
zer" gerecht zu werden, m usste das
Liegenschaftskataster - wie wir es heute
bezeichnen - so eingerichtet werden,
dass es möglichst vielseitig verwendbar
und aktuell ist. Dazu wurde an die Nach-
weise des Liegenschaftskatasters im Ein-
zel nen fol gende Anforderu ngen gestel lt:

. Vollständigkeit des Nachweises der
Liegenschaften,

. Einheitlichkeit der Nachweise,
o Vermeidung von Mehrfachnach-

weisen,
. ständige Aktualität der Nachweise,
o stä nd ige Ausku nftsbereitschaft,
o rationeller technischer Bearbeitungs-

ablauf (Datenfluss),
o Ieichte rortführungsmöglichkeit,
o einfache und schnelle Vervielfältigun-

9en,
o ausreichenden einheitlicher Karten-

maßstab,
o universelle Sortier- und Kombinierbar-

keit,
o flexible Ausgaben.

Sch m idt, Festvortrag
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Die Erfüllung dieser hohen,,Ansprüche"
ist in den nächsten Jahren, wie wir alle
wissen, vor allem durch die Entwicklung
der elektronischen Datenverarbeitung
beeinf lusst worden. Und so ist es durch
den Einsatz von Großrechnern

heute

,,ein Leichtes", die erforderlichen - rie-
sigen - Datenmengen zu speichern und
nach bestimmten Suchkriterien gezielt
lnformationen wieder auszugeben.

Das Liegenschaftsbuch steht seit Mitte
der 70er Jahre auf Rechnern ,,zt)m Ab-
ruf" bereit; ohne Schwierigkeiten oder
Zeitverlust kön nen jederzeit n utzer-
orientierte Auszüge abgegeben werden.
Auch die grafische Komponente, die
Liegenschaftskarte, möchte ich noch an-
sprechen. Durch vergrößerte Rechner
und Speicherkapazitäten ist es auch hier
inzwischen möglich, die ungeheuren
Datenmengen, die bei der Herstellung
von Liegenschaftskarten anfallen, zu ver-
walten und die Karten digital ,,äuf Ab-
rL)f " vorzu ha lten. Da m it kön nen d ie
Karten in jedem gewünschten Maßstab
und ohne die Blattschnittbegrenzung
über automatische Zeichengeräte schnell
und problemlos ausgegeben oder auch
nur in digitaler Form zur Verfügung ge-
stellt werden, so dass andere Nutzer sie

für eigene Zwecke bearbeiten können.

Als Mehrzweckkataster hat das Liegen-
schaftskataster heute die Aufgabe, sei-
ne Daten für die mannigfaltigen Bedürf-
nisse von Recht, Verwaltung, Wirtschaft,
Planung und Statistik bereitzuhalten,
sowie die Sicherheit sowohl im freihän-
digen Grundstücksverkehr als auch in
behörd lichen Bodenord n u ngsverfa h ren
zu gewährleisten. lm gesamten Feld der
g ru ndstücksbezogenen Tätig keiten
nimmt es eine zentrale Stellung als ein
vielseitig auswertbares, flächenbezo-
genes lnformationssystem und Basis ei-
ner G ru ndstücksdaten ba n k ein.

Wenn ich ein

Fazit

der letzten 125 Jahre ziehen darf, so fas-
se ich wie folgt zusammen:

Das Kataster wa r zunächst a ls H ilfsm it-
tel der Steuereinnahme konzipiert,
war also zunächst nur Steuerkataster;
bekam eine zusätzliche Bedeutung als
Eigentumskataster und wird heute -
wegen seiner vielseitigen Verwend-
barkeit - als Mehrzweckkataster be-
zeichnet; es ist als wesentliches Ele-
ment der Daseinsvorsorge aus dem
öffentlichen Leben nicht mehr wegzu-
den ken.

Was mit Messkette und der 5-m-H olz-
latte begann, wird heute durch elek-
tronische Entfernungsmessung oder
Satellitenpositionierung mittels GPS

erled igt.

Was mit der bunten lnselkarte - hand-
gezeichnet auf dem Großadlerbo-
gen - begann, führte über die trans-
parente Folie und die Rahmenkarte
zur ALK in digitaler Form.
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. Was als Flurbuch, Mutterrolle und
Arti kelverzeichnis begann, wurde zum
BEDV und ist heute durch das ALB -
ebenfalls in digitaler Form - Iängst er-
setzt.

Wle wlrd €s w,€itergehen?

lch denke, die Katasterämter sind seit
125 Jahren Vorreiter in der technischen
E ntwicklu ng der staatl ichen Verwa ltu ng
und ich bin zuversichtlich, dass sich die-
se Vorwärtsbewegung kontinuierlich
fortsetzt. Gestatten sie m ir dazu bitte
noch einen letzten Satz, den ich vor al-
lem auch unserem Herrn lnnenminister
in einer Zeit der Haushaltssperre und des
Einstellungsstopps mit auf den Weg nach
Hannover geben möchte:

Lassen Sie uns aus dem erwähnten ,Kö-
niglich Hannoverschen Misserfolg" bei
der Einführung der Grundsteuer eine
wichtige Lehre ziehen!

Sparen Sie nie an den Geometernl

Sch m idt, Festvortrag
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Am 1. 1. 1876 wurden in der Provinz
Hannover als erste eigenständige Amter
der Ortsinstanz die Katasterämter ge-
gründet. Mit damals 38 Katasterämtern
für ca. 80 o/a der heutigen Landesfläche
Niedersachsens ist dies die Geburts-
stunde der heutigen Vermessungs- und
Katasterverwaltung. Historische Jubilä-
en - wie dieser 1z5-jährige Geburtstag -
sind immer ein Anlass, sich mit der Ver-
gangenheit zu beschäftigen und die Ent-
wicklungen und Veränderungen zu be-

trachten. Wie wir in der Darstellung von
Herrn Schmidt gehört haben, sind diese
125 Jahre geprägt gewesen von vielen
fachlichen, organisatorischen und tech-
nischen Veränderungen. lch möchte nun-
meh r stä rker in d ie Zu ku nft scha uen,
denn so ein Jubiläum ist auch ein geeig-
neter Anlass, auf der Grundlage der ei-
genen Geschichte über den heutigen Tag

hinauszublicken und sich mit den sich

abzeichnenden zukünftigen Aufgaben
a useina nder zu setzen.

Dazu ist es aber zunächst notwendig,
kurz den bisherigen Stand der Staats-
und Verwaltungsmodernisierung in Nie-
dersachsen zu skizzieren, die den Rah-

men für die Entwicklung auch der
Vermessungs- und Katasterverwaltung
vorgibt.

Für mich heißt Politik:

Gestalten und Fortentwickeln des

Gemeinwesens.

Dieser für mich entscheidende Aspekt
kommt mir immer zu kurz, wenn es in
den Medien heißt, der Staat spart, und
als Begründung auf die Entwicklung der
öffentlichen Haushalte verwiesen wird,
als ob nur des Sparens wegen gespart
würde!

Dieser Punkt ist mir auch deshalb so

wichtig, weil wir im Landeskabinett kürz-
lich eine Ha usha ltssperre besch lossen

haben und ich gerade im eigenen Haus

eine schmerzhafte Einsparungsrunde für
den Haushalt 2002 I 2003 hinter mich
gebracht habe.

Minister am Redepult

Das aktive Moment, dass wir sparen wol-
len, damit wir konkrete Zukunftsziele
überhaupt erreichen können, .dies wird
allzu gerne ausgeblendet. Wir müssen

dort sparen, wo es möglich ist, um dort
wieder handeln zu können, wo es nötig
ist.

Ein weiterer Aspekt wird bei der Diskus-

sion häufig ebenfalls ausgeblendet. Es ist

nicht die Politik allein, die eine sozial
gerechte u nd menschenwü rd ige Zuku nft
sicher stellen kann, sondern dazu sind
alle gesellschaftlichen Gruppen und jede
Bürgerin und jeder Bürger aufgerufen,
entsprechend den Möglichkeiten und
Fähigkeiten dabei mitzuwirken. Viel zu

oft wird nur von der Verantwortung des

Staates gesprochen. Es geht aber um
mehr: es geht

um Verantwortung im Staat und
Verantwortung für den Staat bei der

Gestaltung der Gesel lschaft.

Staatsmodern isierung bedeutet, die Ge-

wichtung von Gewährleistungs-, Finan-
zierungs- u nd Vollzugsvera ntwortu ng
neu zu bestimmen.

Die Schnittstellen zwischen den drei Be-

reichen verschieben sich. Politische Ent-

scheidungen bestimmen sie immer wie-
der neu. Es geht eben nicht um eine star-
re Alternative zwischen staatlichem und
privatem Sektol und nicht um einen will-
kürlichen Rückzug des Staates.

Zu den Bereichen, für die die Landesre-
gierung in allen drei Kategorien die Ver-
antwortung trägt, gehören mit Sicher-

heit die Polizei, die Rechtsprechung, die
Steuerverwaltung und die Bildung. ln

vielen anderen Bereichen gilt es, mit ei-
ner am Wettbewerbsp rinzip orientierten
Aufga ben kriti k hera uszufi nden, welches
die effizienten, effektiven und gerech-
testen Lösungen sind.

D ie Vermessu ngs- u nd Kataster-
verwaltung hat sich dieser Aufgaben-
kritik als eine der ersten Landes-
verwa ltu ngen bereits gestellt. D ie

Festvortrag des Niedersächsischen lnnenministers Heiner Bartling

am 4. 5. 2001 in der Stadthalle Northeim

Lesefassu ng
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Lösu ngsa nsätze sind i n den E ntwu rf f u r

ein neues Vermessungs- und Kataster-
gesetz eingeflossen, welches sich zurzeit
in der Ressortabstimmung befindet. lch

hoffe, diesen Gesetzentwurf im Herbst
dieses Jahres in den Landtag einbringen
zu können.

Nicht alle Teile der Verwaltung sind in
ihren Reformbemühungen schon so weit
fortgeschritten wie die Vermessungs-
u nd Katasterverwa ltu ng. Den noch ist
aber schon viel passiert, denn in allen
Ländern wird seit bald 10 Jahren inten-
siv die jeweilige Landesverwaltung in
ihren zu Beginn dieses Prozesses vorge-
fundenen Strukturen und Arbeitsformen
verändert und damit reformiert. Das

wird manchmal von der Öffentlichkeit
nach meinem Eindruck nicht hinreichend
gewurdigt. Es ist ein ständiger Prozess.

Er ist nicht schleichend, er kommt sicher
auch nicht in Sieben-Meilen-Schritten
voran, aber er findet statt und er wird
getragen von engagierten und motivier-
ten Beschäftigten in den öffentlichen
Verwaltungen. Politik ist ungeduldig und
m uss es a uch sein. E rgebn isse von Ver-
änderungen müssen nicht nur schnell
vorzeigbar, sondern auch greifbar und
damit vermittelbar sein. Mit diesen of-
fenkundigen Veränderungen will ich

beg i n nen.

ln Niedersachsen wird mit der Reduzie-
rung von ü berfl ussigen Verwa ltungsvor-
sch riften E rnst gemacht. Das Ka binett
hat eine Halbierung des Bestandes ge-
fordert. Im lnnenbereich haben wir 620/o

erzielt. Andere Ressorts haben ähnliche
Ergebnisse vorzuweisen. Die Gesamtbi-
lanzdurch die Staatskanzlei wird in Kur-
ze vorliegen.

Die Aufbaustrukturen in der Landes-
verwaltung sind gestrafft worden. Nie-

dersachsen hat etwa 180 Behörden auf-
gelöst. Auch hier gilt es, einen nahelie-
genden Einwand richtig einzuordnen.
Wer mir sagt, die Aufgaben dieser Be-

hörden seien doch sicher nicht wegge-
fallen, dem muss ich das in wesentlichen
Teilen zugestehen.

Niedersachsen hat mit einem erfolgrei-
chen, aber auch schm erzhaften Ein-
sparprogramm seit 1994 insgesamt rd.
12.000 von ursprünglich 183.000 Stellen
als entbehrlich eingestuft.

E insch ließ!ich des laufenden Ha usha lts-
planes sind rund 8.400 bereits kassen-
wirksam realisiert. Jährlich also 1.000
Stellen. ln diesem Rhythmus werden
auch die weiteren Stellen eingespart. lm
Wesentlichen wurde das ohne Beiträge
der g roßen Persona !körper Leh ren Poli-
zei und Hochschulen erreicht.

Fur die weitere Entwicklung der Refor-
men sehe ich für Niedersachsen vier
grundlegende Ansätze, die sich teilwei-
se überschneiden und gegenseitig bedin-
gen.

Diese vier Ansätze sind folgende:

. Entwicklung und Nutzung der in den
M itarbeiterinnen und M itarbeitern
liegenden Potentiale durch eine syste-
matische Persona lentwickl u ng,

o gezieltes Hinarbeiten auf mehr Wirt-
schaftlichkeit auf der Basis der neuen
Steueru ngsi nstru mente,

o Erprobung und Einführung des lnstru-
ments,,regionales Management" als

ei ne verbesserte Arbeitsform zwischen
den Ministerien und den nachgeord-
neten Behörden,

. schließlich: Maßgeschneiderte Ent-
wicklung und Umsetzung der ldeen
des E-Government mit dem Ziel einer
größeren Bürgerorientierung und
strafferer Arbe itsp rozesse.

D ie Vermessu ngs- u nd Kataster-
verwa ltu ng ist eine a ktive Teilneh merin
an diesem Veränderungsprozess. Insbe-
sondere im Bereich der neuen Steue-
rungsinstrumente hat sie mit der Kosten-
Leistungsrechnung und der Haushalts-
budgetierung wichtige Bausteine pilot-
haft entwickelt und eingesetzt. Hervor-
heben will ich auch die kurzlich durch-
gef u h rte Ku nden- u nd M ita rbeiter-
bef rag u ng.

NaVKV 3 I 2001

lch möchte nun auf die Entwicklung der
Aufgaben der Vermessungs- und
Katasterverwa ltu ng eingehen. Wichtig
ist mir dabei besonders

die Bedeutung des Katasters
für steuerliche Zwecke,

fur die Eigentumssicherung und als

i nf rastru ktu re I les

Basis i nformati onssystem.

Anlass der Gründung der Katasterämter
war die Absicht, Steuern fur die Grund-
stücke und Gebäude nach gerechten
Maßstäben zu erheben. Heute hat die
Grundsteuer sicherlich nicht mehr die
Bedeutung wie vor 125 Jahren. Aber
auch heute ist das Liegenschaftskataster
mit seinen Größenangaben, Bezeichnun-
gen und Nutzungsangaben und im land-
wirtschaftlichen Bereich durch den Nach-
weis der Bodenschätzungsergebnisse die
Grundlage der Besteuerung. Der dama-
lige Ansatz hat bei der zurzeit anstehen-
den Grundsteuerreform eine ga nz aktu-
elle Bedeutung. Es ist beabsichtigt, die
Bodenrichtwerte, die als Teil eines
Werterm ittl u n gsi nformati onssystems be i

den Katasterämtern vorliegen, als künf-
tige Grundlage der Besteuerung zu ver-
wenden. Gerade die Verbindung von
Daten der Flurstucke und Gebäude im
Kataster mit den Daten der Gutachter-
a usschüsse fu r Grundstückswerte ermög-
licht eine gerechte und effiziente Fest-

setzung der bodenbezogenen Steuern.

Ein Meilenstein in der Geschichte des
amtlichen Vermessungswesens war das
Datum 1 .1 .1 900, äh dem das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) und die Grundbuch-
ordnung in Kraft traten. Seitdem ge-
wäh rleisten m it u ntersch ied Iichen
Schwerpunkten das Liegenschafts-
kataster und das Grundbuch zusammen
die staatliche Eigentumsgarantie.

Einen erheblichen Beitrag zur Eigen-
tu mssicheru ng des G ru nd u nd Bodens
leistet das Liegenschaftskataster a ls

,,amtliches Verzeichnis" im Sinne der
G ru nd buchord n u ng. D iese Bedeutu ng
besteht unverändert fort. Das verliert
man bei einem funktionierenden Katas-
ter leicht aus den Augen, aber besonders

Ba rtl ing, Festvortrag

13



NaVKV 3 I 2001

mit der Wiedervereinigung ist den Ent-
scheidungsträgern in Politik, Verwal-
tung und Wirtschaft erneut deutlich ge-
worden, dass ein flächendeckender, ak-
tueller Nachweis aller Liegenschaften
unverzichtbare Voraussetzung fur jede
Art von lnvestitionsentscheidung ist.

Unverzichtbar ist auch die Übereinstim-
mung des Katasters mit dem Grundbuch,
die zurzeit noch überwiegend mit ana-
loger Datenübermittlung realisiert wird.
Mit dem Beschluss der Landesregierung
zur Einführung des automatisierten
Grundbuchverfahrens SOLU M erfolgt ein
wichtiger Entwicklungsschritt. Damit
wird mittelfristig eine Verbesserung der
Verbindung zwischen Grundbuch und
Kataster erreicht - und es werden dar-
uber hinaus umfangreiche Doppelarbei-
ten in Justiz- und KatasterVerwaltung
verm ieden.

Heute gehen die Anforderungen an das
a mtliche Vermessu ngswesen deutlich
weiter. Es sollen Geobasisdaten
f Iächendeckend, aktuell, jederzeit ver-
fugban vielseitig verwendban mit größt-
möglicher Rechtssicherheit und im Stan-
dard der modernsten lnformations- und
Kommunikationstechnologie in digitaler
Form bereitgestel lt werden.

Die herausragende Bedeutung von
Geobasisdaten besteht darin, dass diese
Daten bei rund 80o/o aller Verwaltungs-
entscheidungen eine Grundlage oder
mindestens eine Entscheidungshilfe dar-
stellen. Sie werden mit einem erhebli-
chen Einsatz öffentlicher Mittel gewon-
nen und stellen einen wichtigen Teil der
öffentlichen lnfrastruktur dar.

Geoinformationen sind infrastrukturel-
!e Voraussetzung für die Verbesserung
der Lebensbedingungen, da sich Anwen-
dungsmöglichkeiten in nahezu allen Be-

reichen von Wirtschaft, Verwaltung und
Wissenschaft ergeben.

Ein bekanntes Anwendungsfeld liegt bei
den Energieversorgungsunternehmen,
die in zunehmendem Maße ihre Lei-
tungsnetze auf der Grundlage der
Geobasisdaten in digitaler Form führen
und einen ständig aktuellen Nachweis
der Flurstücke und Gebäude benötigen.

Alle Bereiche der Landes- und
Kommunalplanung setzen ebenfalls die
Geobasisdaten in allen Stadien der Pla-

nung und der Realisierung ein. lnsbeson-
dere für Analysen über Nutzungs-
konflikte und zur Herstellung der Trans-
parenz der Entscheidungsprozesse sind
Geobasisdaten und integriert geführte
Fachdaten u nverzichtba r.

Bereits diese wenigen ausgewählten Bei-
spiele zeigen die Bedeutung von
Geodaten und machen deutlich, dass für
die Zukunft noch ein beachtliches
Entwickl u ngspotentia I besteht.

D ie Vermessu ngs- u nd Katasterver-
waltung hat diese Anforderungen der
lnformationsgesel lschaft f rü hzeitig a uf-
geg riffen. Schon in den 70er Ja h ren
stand für den beschreibenden Teil des
Li egenschaftskatasters ei n I nformations-
system bereit. Der Kabinettsbeschluss

,,Digitale Karte" aus dem Jahre 1990 bil-
dete den Startschuss für die Umgestal-
tung der Karten. 5o liegen heute fast alle
Geobasisdaten der Liegenschaften und
der Topog raf ie in einer G ru nda us-

ba ustufe flächendeckend fü r N iedersach-
sen in digitaler Form vor. Die Liegen-
schaftska rte wird bis 2004 ebenf a lls
flächendeckend umgestellt sein. Diese
Leistungen der letzten Jahre sind unter
schwierigen Rahmenbedingungen er-
bracht worden ich möchte hier den
Personalabbau nennen - und verdienen
deshalb besondere Beachtung.

Die Bedeutung dieser Geobasis-
informationen für die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklung ist mir
vor einigen Monaten bei einem Besuch
in China besonders deutlich geworden.
D ie ch i nesische Vermessu ngsverwa ltu ng,
die mit unserer Verwaltung kooperiert,
bemüht sich intensiv, die entsprechende
Datenbasis zu schaffen, um die verschie-

densten Wirtschaftsprojekte bis hin
zum Bau des Transrapids vora nzu-
treiben.

Wir befinden uns
in diesem Aufgabengebiet in

Niedersachsen auf einem guten Weg

und haben einen guten Stand erreicht.
Aber wir müssen dieses Aufgabengebiet
in vielfältiger Weise weiterentwickeln.

o Die Geobasisdaten des Liegenschafts-
katasters und der Landesvermessung
bi lden eine ein heitl iche lnf rastru ktu r.

Die Harmonisierung und Abstimmung
d ieser Daten ist ku nftig vora nzu-
treiben, um eine umfassende Nutzung
der amtlichen Geobasisdaten zu ge-
währleisten.

. Es bestehen noch Defizite bei der
Kenntnis und dem lnformationsstand
der Datennutzer hinsichtlich Umfang,
Qua I ität, Aktua I ität und Verfügbarkeit
von Geodaten. Die Verwaltung muss

verstä rkt Öffentlich keitsa rbeit betrei-
ben und Marktforschungen darüber
erstellen, welche Anforderungen von
Nutzerseite gestellt werden. Die
Geobasisdaten si nd entsprechend den
N utzerforderu ngen weiter zu ent-
wickeln.

o Mit der Neufassung des Niedersächsi-
schen Vermessu ngs- u nd Kataster-
gesetzes sollen die Daten einer brei-
teren Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Die bisherigen Voraus-
setzungen der Benutzung, das,,b€-
rechtigte lnteresse" und die,sachge-
rechte Verwendu ng", w€rden zu-
gunsten des,,Öffentl ichkeitsprinzips"
mod if iziert. Das Liegenschaftskataster
wird kü nftig vom Vorra ng des
Öffentl ich keitsg ru ndsatzes a usgehen,
soweit nicht berechtigte Belange des
Datenschutzes entgegenstehen. Von
der Wirtschaft und der Verwaltung
wird zunehmend eine flexible digita-
le Benutzung der Daten des amtlichen
Vermessu ngswesens verla n gt.

Ba rtl ing, Festvortrag
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Da das amtliche Vermessungswesen
bekanntlich in die Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder fällt, weist es

länderspezifische Unterschiede auf.
Mit der zunehmenden Globalisierung
der Märkte bringen die Datennutzer
immer weniger Verständnis für die
föderale Datenlandschaft auf, zumal
diese häufig zu Problemen in der An-
wendung führt. Darüber hinaus beste-
hen in den Bundesländern häufig un-
tersch ied liche N utzu ngsbed ing u ngen
und Kostenordnungen. Es muss des-
halb unser Bemühen sein, zu einem
einheitl ichen Standard mindestens auf
nationaler Ebene zu kommen. Hier
müssen wir auch Kompromisse einge-
hen.

Es ist Ausdruck des Stellenwertes der
Geobasisdaten, dass diese nicht nur
bundesweit, sondern zunehmend
auch europaweit in Geoinformati-
onssystemen zur Anwendung gelan-
gen. Demzufolge sind internationale
Normen, Sta nda rds u nd tech n ische
Regeln auch für das Vermessungswe-
sen in Deutschland bei der weiteren
Entwicklung zu beachten.

Die Datenbereitstellung ist im Sinne
des E-Government zu entwickeln. Die
Pilotprojekte der Vermessungs- und
Kata ste rve rwa lt u n g zur I nte r n et-
präsentation der Verwaltung und zum
Datenangebot im lnternet sind landes-
weit einzuführen. Das gesamte Auf-
ga ben- u nd Angebotsspektru m des
amtliche Vermessungswesens soll ab-
gedeckt werden.

Doch genug zu den fachlichen Entwick-
lungen der Aufgaben der Vermessungs-
und Katasterverwaltung. Lassen Sie mich
noch einmal zu den allgemeinen Verän-
derungen in der Verwaltung zurückkom-
men.

lch habe vor ein paar Tagen die Preisträ-
ger eines erstma !ig d u rchgef u h rten
Wettbewerbs,, l nnovative Behörde" a us-
gezeichnet. Wir hatten zur Auf lockerung
und kritischen Spiegelung der eigenen
Position als ,,Volkes Stimme" einen in
N iedersachsen recht bekannten Ka baret-
tisten, den Treckerfa h rer G ü nthen ein-
geladen.

Dem Treckerfahrer war Folgendes wich-
tig bei der Frage, was denn eigentlich
eine erfolgreich arbeitende Behörde aus-
machen könnte:

,,Kein Antrag ist Iänger
als eine DIN A4-Seite!

*
Was der alte Zebaoth mit den zehn Ge-

boten geschafft hat, sollte das Ordnungs-
amt auch auf die Reihe kriegen.

*
Kein Antrag dauert länger als eine

Woche;
verstreicht die Frist unbearbeitet, gilt

er automatisch als bewilligt!

*

NaVKV 3 I 2001

Es kann ja wohl nicht sein, dass ich in-
nerhalb von zwei Tagen aus einer kali-
fornischen lnternet-Bude ein Pornopaket
kriege, aber ein halbes Jahr oder !änger
warten muss, bis ich meine Hofeinfahrt
drei Meter nach rechts verlegen darf.

*
Kon ku rren z muss her !

Von jeder Sorte Behörde müssen
mindestens zwei Stück da sein.

*
lch will den virtuellen Landkreis, dann

melde ich meinen Trecker da an, wo der
Service am Besten ist und nicht da, wo
zufällig meine lmmobilie in Gefangen-
schaft gehalten wird.

*
Und jetzt kommt der wichtigste und

Ietzte Punkt:

lch fordere, dass im Grundgesetz
antragsfreie Gebiete des Lebens

unter Naturschutz gestellt werden.

*
Speziell der Deutsche hat ja einen

Todestrieb, alles zu regeln was bloß zu
regeln ist, damit bloß keine spontane
Lebensf reude aufkommt. "

Kann man treffender ausdrücken, was
den Bürgerinnen und Bürgern wichtig
ist?

lch wü nsche der Vermessu ngs- u nd
Katasterverwaltung, dass sie in diesem
Sinne weiter erfolgreich wirkt, und hof-
fe auf einen harmonischen Jubiläums-
tag !

Ba rtl ing, Festvortrag
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,, Liegenschaftsvermessungen sind an das

Lagefestpunktfeld anzuschließen und in
einem einheitlichen Koordinatensystem
darzustellen". So steht es sinngemäß im
Niedersächsischen Vermessungs- und
Katastergesetz. Damit sind klare Vorga-
ben fur die Vermessungstätigkeit bei den
Katasterämtern gegeben: Pf lege, Erhal-
tung und stetige Verdichtung der Netze
der Aufnahmepunkte (AP) waren unab-
dingbare Voraussetzung für jegliches
hoheitl iches Vermessu n gsha ndel n.

Wie illusionär erschien dem Kataster-
fachmann daher zunächst die Vision vom

,,Festpunktfeld ohne Festpunkte". Mit
dem Vollausbau des GP5-Raumseg-
mentes, der Ausstattung der Katasteräm-
ter mit Satellitenempfangsanlagen und
dem weitreichenden Aufbau des Satel-
litenpositionierungsdienstes SAPOS@ ist

diese Vision fast schon Realität gewor-
den.

Mit der unterirdischen Festlegung

,,Wallenhorst" steht im Raum Osnabrück
ein Höhenpunkt zur Verfügung, der auf-
grund seiner geologischen Stabilität als

unveränderter Bezugspunkt für die
Nordseeküstennivellements des 20. )ahr-
hunderts und für das deutsche Haupt-
höhennetz (DHHN) angehalten wird. 5i-

cherlich ein Grund mit dafür, dass die
GPS-Referenzstation Osnabrück in das

dreid i mensiona le geodätische Referenz-
system (GREF) der Bundesrepublik
Deutschland einbezogen wurde.

Während in der Lage mittlerweile Ge-

nauigkeiten im Millimeterbereich erzielt
werden, finden auch bei der Höhen-
besti mmu ng verstärkte Anstreng ungen
statt, d ie u m d ie bis zu 4-fach sch lechte-
re Genauigkeit in der HöhenkomPo-

Satellitenmesstechnik in der Praxis
der Vermessungs- und Katasterbehörde Osnabrück

Von Helmut Wissel

nente zu verbessern. Mit dem BMBF-

Forschungsprojekt,,Entwicklung einer
Methode zur u n iversellen Höhen-
ü berwach u ng von Küsten pegeln " (N N-

SAT) und dem darin vorgesehenen Ein-

satz von Mikrowellenradiometern wer-
den derzeit U ntersuch u ngen zu einer
signifikanten Genauigkeitssteigerung in

der Höhenbestimmung durchgefuhrt.

Echtze it-Satel I itenvermessu n g en des

Katastera mtes Osna bruck

Bereits seit Mitte der 80er Jahre hat das

Dezernat Grundlagenvermessung des

da ma ligen N iedersächsischen La ndes-
verwa ltu ngsa mtes, Abteilu ng La ndes-
vermessung, bei der Koordinierung der
Trigonometrischen Punkte in den Netzen
3. und 4. Ordnung Satellitenmessverfah-
ren eingesetzt. Hohe Wirtschaftlichkeit
und zügige Koordinierung im Zenti-
meterbereich haben zur Ablösung der bis

dahin praktizierten Methode von terres-
trischen TP-Zug-Netzen mit elektroni-
schen Tachymetern geführt. Die wesent-
lichen Yorzüge des Satelliten messver-

fahrens - wie Beobachtung auch unter
widrigen Witterungsverhältnissen, keine
gegenseitigen Sichten erforderlich
haben auch den Katasterfachmann neu-
gierig gemacht. Die Bestimmung von
Aufnahmepunkten, die Koordinierung
von Passpunkten fur Digitalisierungs-
arbeiten zur Herstellung der Automati-
sierten Liegenschaftskarte (ALK), die Ver-
messung von Baugebieten, die Durch-
führung von Straßenschluss- und Gewäs-

servermessungen und der Einsatz bei
Vermessungen in Flurbereinigungs-
gebieten bieten sich als potentielle Ein-

satzgebiete fur die Satel litenmesstechnik
an.

Das Zeita lter der Satellitenvermessu ng
für Zwecke des Liegenschaftskatasters
begann im Katasteramt Osnabrück im
Fruhjahr 1997. Zu dieser Zeit wurden
Hard- und Software für Echtzeit-
vermessu ngen (,, Rea l-Ti me-Ki nemati k')
der Firma Trimble bereitgestellt, so dass

damit die Voraussetzungen für einen
wirtschaftlichen E insatz ,, ru nd u m d ie

Uhr" auch beim Katasteramt Osnabrück
geschaffen waren.

Die folgenden Ausführungen veran-
schaulichen recht eindrucksvol! die hohe
Genauigkeit dieses innovativen Mess-

verfahrens. Auch bei dieser Mess-
methode wird in hohem Maße das Prin-
zip der Nachbarschaft eingehalten; ein
Prinzip, das über viele Jah rzehnte die
Messtätigkeit in der Katastervermessung
geprägt hat und m. E. auch weiterhin
prägen wird.

Die Untersuchungen basieren auf der
Grundlage von insgesamt 90 lokalen
Netzen im Amtsbezirk des Katasteram-
tes Osnabrück mit durchschnittlich 14

Punkten, in denen etwa 1300 Punkte neu

koordiniert worden sind. Die Bestim-
mung der lokalen Transformations-
parameter (Kalibrierung) erfolgte uber
4 bis 5 im Lagestatus 100 koordinierte
Lagefestpunkte. Lediglich in 40 Netzen
sind radiale Abweichungen von über 16

mm aufgetreten, wobei 80 Prozent der
Abweichungen noch unter 23 mm lie-
gen. Die Abweichungen sind aus Doppel-
messungen berechnet worden, wobei
die Beobachtungen an unterschiedlichen
Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten
durchgeführt wurden. Dass es sich hier-
bei nicht nur um innere Genauigkeiten
handelt, mögen die folgenden Analysen
belegen.

Eine Untersuchung der Restklaffungen
bei den im Lagestatus 100 bekannten
Lagefestpunkten bei 35 Kalibrierungs-
vermessungen hat ergeben, dass 80 Pro-

zent der etwa 300 Restklaffungen radiale
Abweichungen von unter 10 mm aufwei-
sen; dies entspricht einer Abweichung in

der Einzelkoordinate von unter 7 mm.
Die maximale radiale Abweichung be-
trägt 20 mm. Diese Zahlen belegen recht
eindrucksvoll, welches Genauigkeits-
potential im RTK-Satellitenmessverfah-
ren steckt.
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Praktische Erfahrungen haben gezeigt,
dass die neu zu koordinierenden Punkte
a ufg ru nd der örtlichen Verteilu ng der
Passpu n kte u nd der Topog raf ie n icht
immer innerhalb der Netzmasche liegen
können. Die nachfolgende Untersu-
chung soll exemplarisch am Netz

,Fürstenau", eine im nördlichen Land-
kreis Osnabrück gelegene Stadt, zeigen,
mit welchen Abweichungen bei welchen
Abständen zur nächstgelegenen Verbin-
dungsl inie zweier Passpunkte gerechnet
werden muss.

Als ,,Soll" wird die Auswertung mit 5

Kal ibrierungspunkten zu Gru nde gelegt.
6 gleichmäßig über das Gebiet verteilte
,,Neupunkte" werden nun insgesamt
funfmal mit unterschiedlicher Anzahl
von Transformationspun kten (2 Ansätze
mit je 4 Passpunkten, 3 Ansätze mit je
3 Passpunkten) nacheinander neu be-
rechnet. Die auftretenden radialen Ab-
weichungen zum Sollansatz sind in Ab-
hängigkeit vom Abstand zur nächstge-
legenen Verbindung zweier Passpunkte
des jewei ligen Transformationsansatzes
in der Abbildung 1 aufgetragen.

Als Ergebnis kann festgehalten werden,
dass eine,,Extrapolation" von bis zt)

1 km Abstand zur nächstgelegenen Netz-
seite lediglich Veränderungen von bis zu
12 mm in der radialen Komponente ver-

ursachen. Auch wenn dies sicherlich nur
ein Einzelergebnis ist, so kann doch fest-
gestellt werden, dass eine Extrapolation
von bis zu 1 km als unbedenklich im Rah-
men der Genauigkeitsvorgaben bei Ver-
messungen im Aufnahmepunktfeld
(dRmax = 20 mm) und im Liegenschafts-
kataster (dRmax = 40 mm) angesehen
werden kann. ln der Praxis bedeutet dies,
dass man problemlos den Transfor-
mationsa nsatz des vorha ndenen Nach-
barnetzes verwenden kann und sich
daher aufwendige Kalibrierungsver-
messungen f ür ein neues Netz erspart.

SAPOS@-Vermessu ngen

ln Niedersachsen ist der flächendecken-
de Ausbau des Satellitenpositionierungs-
d ienstes SAPOS@ m it 41 Ref e renz-
stationen nahezu erreicht. Die Vernet-
zung der Stationen zu r Berech n u ng von
entfernungsunabhängigen Flächen-
korrekturparametern und zur System-
überwachung (Monitoring) soll noch im
Jahre 2001 realisiert werden.

Bereits im Jahre 1994 wurde die
Referenzstation Osnabrück auf dem ehe-
maligen Katasteramtsgebäude in der
Wachsbleiche in Betrieb genom men.
Nach dem Umzug in die heutigen Dienst-
gebäude im Landesdienstleistungs-
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zentrum Hauswörmannsweg, dem Ge-
lände der ehemaligen General-Martini-
Kaserne, wurden Hard- und Software
fortlaufend modernisiert und ein Funk-
sender im 2-m-Band zur Abstrahlung von
Echtzeit-Korrektu rdaten insta I I iert.

Auch ein erster; allerdings nicht geodä-
tischer Anwender nutzt bereits die ab-
gestrah Iten Korrekturdaten. Die Amazo-
nen-Werke in Gaste bei Osnabruck, ein
Landmaschinenhersteller; steuern damit
ihre landwirtschaftlichen Dünge- und
Spritzmaschinen. Auf der Grundlage ei-
nes d ig ita len Bodenprof ils u nd der m it
einem Sensor,,on-line" abgetasteten
Wild- und Unkräuter lässt sich der Dün-
ge- und Spritzmitteleinsatz leilflächen-
spezifisch und kontrolliert steuern. Die-
se Technik ist ökologisch sinnvoll und
besonders schonend für das Budget des
La ndwirtes.

E i nen wi rtschaftl ichen E i nsatz von
SAPOS@ f ü r Li egenschaftsvermessu n gen
halte ich derzeit f ür noch nicht gegeben;
allenfalls fur die Bestimmung von Stand-
punkten fur eine anschließende
tachymetrische Aufnahme (GPS-Tachy-

metrie). Sowohl hinsichtlich Genauigkeit
als auch Schnelligkeit ist das RTK-Verfah-
ren dem SAPOS@ -RTK derzeit noch über-
legen.

Erste Erfahrungen aus der Praxis sind auf
der Fortbildungsveranstaltung der Nie-
dersächsischen Vermessu ngs- u nd
Katasterverwaltung ,, Raumbezugssys-
teme der Zukunft" im Februar 2000 vor-
gestellt worden. Zur Anwendung kam
der SAPOS@-Dienst , H EPS" (Hochpräziser
Echzeit-Positionierungs-service) mit
Korrekturdaten nur einer Referenz-
station. Diese Daten wurden entweder
uber 2-m-Band empfangen oder über
Mobi ltelefon (GSM) abgerufen.

Testmessu ngen des La ndesbetriebs
Landesvermessung und Geobasisinfor-
mation N iedersachsen im Testgebiet
,,Alfeld " im süd !ichen N iedersachsen ha-
ben ergeben, dass Vermessungen im Be-

reich bis 10 km die Genauigkeitsvor-
gaben im Liegenschaftskataster von
20 mm erreichen können. Die durch-
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schnittlichen lnitialisierungszeiten betra-
gen 1-2 Minuten. Eine fehlerfreie Ver-
sorgung mit Korrekturdaten ist eher
uber den 2-m-Funk zu erreichen, wäh-
rend die Übertragung der Korrektur-
werte im Format RTCM-AdV uber GSM-
Handys aufgrund unzureichender Netz-
abdeckung zum Teil mit hohen Fehler-
raten behaftet ist und zu erheblichen
Problemen bei der lnitialisierung führen
kann.

Testmessungen über 10 km haben auf-
grund der stark entfernungsabhängig
wirkenden ionosphärischen Fehlerein-
flusse und insbesondere bei ungünstiger
Satellitenkonstellation (PDOP>2,3) zu
Genauigkeiten gefuhrt, die allenfalls für
die Bestimmung von Passpunkten bei der
Kartenerneuerung geeignet sind
(50 mm).

Bei Testmessungen des Katasteramtes
Oldenburg hat sich eine starke Abhän-
gigkeit von der Stabilität des Funk-
kontaktes gezeigt. Bei größeren Reich-
weiten besteht eine erhöhte Gefahr des
Auftretens von Funklöcherfl, u. a. hervor-
geruf en d u rch d ichte Beba u u h§f , sta rken
Bewuchs, welliges Gelände (Topograf ie),

aber auch durch witterungsbedingte Ein-

f Iüsse, so dass !n itia lisieru ngszeiten von
durchaus bis zu5 Minuten auftreten kön-
nen. Die Einflüsse ungunstiger Satelliten-
konstellationen, Abschattungen und
Mehrwegeausbreitungen können nur
durch den Einsatz der Programm-
komponente QuickPlan minimiert wer-
den, mit der die optimalen Messzeit-
punkte festgelegt werden können. Bei

Vermessungen im Aufnahmepunktfeld,
aber auch bei der Ausführung von
Liegenschaftsvermessungen sollte eine
ausreichende Anzahl von Kontrollpunk-
ten beobachtet werden, deren Koordi-
naten im LS 100 vorliegen. Entstammen
diese Punkte allerdings aus unterschied-
lichen AP-Netzen oder Maschen, d ie

terrestrisch vermessen und getrennt aus-
geglichen sind, kann die Verwendung
eines einheitlichen Transformationsan-
satzes zu Störungen in der Nach-
ba rschaftsgena u ig keit fü h ren.

Permanente GPS-Beobachtungen in

Deutschland (GREF)

Das Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie (B KG) betreibt seit 1 995 d ie

Einrichtung und Auswertung eines na-
tionalen Netzes von GPS-Permanent-
stationen (s. Abbildung 2). Das Netz
dient der Realisierung und Laufend-
haltung eines dreidimensionalen geodä-
tischen Referenzsystems höchster Gena u-
igkeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land unter der Bezeichnung GREF. Das

GREF stellt eine Verdichtung des euro-
pä ischen G PS-Referenznetzes E U RE F-per-

manent (EPN) dar und ist in das globale
Referenzsystem ITRF eingebu nden.

HEh#äTH
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lm Juli 1997 wurde auch die Referenz-
station Osnabrück in das aus 20 Statio-
nen bestehende GREF aufgenommen.
Mit der Referenzstationssoftware wer-
den stündliche Dateien im RINEX-Format
mit einer Aufzeichnungsrate von einer
Sekunde erzeugt. Diese Dateien werden
anschließend auf 30-Sekunden-lnterval-
le ausgedünnt und zu täglichen Dateien
zusammengestellt. Diese werden vom
Datenzentrum der Fundamentalstation
Wettzell des BKG abgerufen. ln der Zen-
trale in Frankfurt werden die GREF-Sta-

tionen ausgewertet und dreidimensiona-
le Koordinaten mit einer Genauigkeit
von wenigen Millimetern berechnet. So-

mit stehen Stationskoordinaten für eine
kontinuierl iche Überwachung der GREF-

Stationen zur Verfügung.
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ln der Abbildung 3 sind Zeitreihen der
GREF-Station Osnabrück fur tägliche
Koord inatenä nderu ngen bezogen a uf
die Epoche 1. 1. 1997 im ITRF97 (lnter-
national Terrestrial Reference Frame)
dargestellt. Sie zeigt fur die Horizontal-
komponenten (Länge und Breite)
Schwankungen bis zu 5 mm, wobei sich
die Längenkomponente deutlich unruhi-
ger verhä!t. Die Höhenkomponente
weist mit 10 mm höhere Schwankungen
auf. Sie zeigt gegenüber den Lage-
komponenten deutlich langwellige
Strukturen mit Amplituden bis etwa 15

ffiffi, deren Ursachen derzeit noch nicht
zweifelsfrei geklärt werden konnten.
Dieses könnte auch Gegenstand der Un-
tersuchung des nachfolgend beschriebe-
nen Forschungsvorhabens NN-SAT sein.

M i krowel len rad iornetermessu nge n

Die Bestimmung der Höhe und ihrer Ver-
änderungen von ausgewählten Punkten
hat einen hohen Stellenwert für viele
Maßnahmen im Küsteningenieurwesen.
Das Ku ratoriu m im Kusten ingen ieu r-
wesen (KFKI) fördert zurzeit das For-
schungsprojekt NN-SAL dessen Ziel die
,, Entwicklung einer Methode zur univer-

Nov 2000

sellen Höhenüberwachung von Küsten-
pegeln " ist. Das Forsch u ngsvorha ben
wird vom Geodätischen lnstitut der TU

Dresden und von der Bundesanstalt für
Gewässerkunde (BfG) in Koblenz in en-
ger Zusammenarbeit mit der Wasser- und
Sch ifffa h rtsverwa ltu ng (WSV), dem
Landesbetrieb Landesvermessung und
Geobasisinformation N iedersachsen
(LGN) in Hannoven dem Bundesamt fur
Kartographie und Geodäsie (BKG) in
Frankfurt und der Eidgenössischen TH

Zürich durchgeführt. Das Katasteramt
Osnabrück ist aufgrund seiner Nähe zum

NaVKV 3 I 2001

Höhenfestpunkt Wallenhorst als Refe-
renzstation in dieses Forschungsvorha-
ben eingebunden und mit einer statio-
nären Satel litenempfangsanlage und ei-
nem Mikrowellenradiometer mit Meteo-
station VAISALA ausgestattet. Ein wei-
teres Mikrowellenradiometer ist auf der
Nordseei nsel Norderney instal I iert.

Bis zur Einfuhrung eines Pegelüber-
wachungssystems sollen noch Untersu-
chungen zu folgenden Problempunkten
im Rahmen dieses Forschungsprojektes
durchgeführt werden:

1 . D irekte An bind u ng der Pegelstat-
ionen über GPS-Permanentstationen
an entfernte, geologisch stabile Sta-
tionen lokaler Art (5APO5@-Punkte),

regionaler Art (Stabilpunkt Wallen-
horst bei Osnabrück) und globaler Art
(Fundamenta lstation Wettzel l) oder in
einen europäischen Verbund (EUREF).

2. Lösung der Mehrdeutigkeitspro-
blematik bei Messungen über weite
Entfernungen durch Einbeziehung
von SAPOS@-Stationen (Stationsab-
stand 50 km) und weiteren Stationen
der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung (Stationsabstand 20 km) und Ver-
besseru ng der Auswertesoftwa re.

3. Verbesserung der Erfassung der
troposphärischen Refraktion durch ln-
sta llation perma nent messender
Mikrowellenradiometer und Einfuh-
rung der Messwerte in die Auswerte-
softwa re.

Permanentstationen liefern kontinuier-
liche Messwerte und ermöglichen somit
eine bessere funktionale Modellierung
der für die präzise Höhenbestimmung
besonders wichtigen troposphärischen
Refraktion. Die an ausgewählten geodä-
tischen Fundamentalstationen vorhan-
denen M i krowe I len rad iometer gestatten
mit ihren zusätzlichen Messwerten eine
messtechnische Erfassung der tropos-
phärischen Refraktion.

Wissel, Satellitenmesstechnik in der Praxis
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Die Laufzeiten der Signale vom Satelli-
ten zum Empfänger unterliegen nämlich
aufgrund von meteorologischen Verän-
derungen in der Erdatmosphäre ständi-
gen Schwankungen. Diese Laufzeit-
verzögerungen hängen vor allem vom
Wasserdampfgehalt, dem Feuchtanteil
der Troposphäre, ab. Während der
Wasserdampfdruck in den frühen Mor-
genstunden noch relativ gering ist, er-
reicht er in den frühen Nachmittagsstun-
den, wenn die Verdunstung in der Luft
ihren Höhepunkt erreicht, seinen Maxi-
malwert. Neben den täglichen Verände-
rungen treten auch noch jahreszeitliche
Schwankungen auf.

Während sich die Einflussgrößen Tempe-

ratur und Luftdruck mit hinreichender
Genauigkeit modellieren Iassen, sind die-
se Phänomene nur unzureichend in Mo-
dellen zu erfassen. Die Krümmung des
Signalweges erfolgt in Abhängigkeit von
der Zenitdistanz und kann in Tropos-
phären model len berucksichti gt werden.
Fehler in der Modellierung des Dampf-
drucks führen dagegen zu beachtlichen
Auswirkungen auf die Streckenkor-
rektur. So ergibt eine Dampfdruck-
differenz von 0,6 mbar eine Strecken-
korrektur von 5,7 mm in Zenitrichtung.

Mit dem Mikrowellenradiometer wird
die Strah I ung der Wasserdampfmolekü le

gemessen. So bedeutet eine hohe lnten-
sität der Stra h lu ng a uch einen hohen
Wasserdampfgehalt der Atmosphäre.
Die Messungen erfolgen auf zwei Fre-

quenzen (23,8 GHz = 12,6 mm und 31,5
GHz = 9,5 mm). Die Strahlung der
Wasserdampfmoleküle liegt bei 22,235
GHz = 13,5 mm. Die Messungen werden
gleichmäßig uber den Horizont verteilt,
unter jeweils 8 Elevationswinkeln und
unter 8 Azimuten bei einer Gesamt-
messzeit von 15 min. Es wird also etwa
alle 14 sec. eine Registrierung ausge-
führt. Die eingehenden Frequenzwerte
werden mit Referenzsignalen einer

Refere nzdiode ohne Spannung (Kaltlast)

und mit Spannung (Heißlast) abgegli-
chen. Die Daten werden an das Geodä-
tische lnstitut in Dresden zusammen mit
den Aufzeichnungen der Wetterdaten
der Meteostation übertragen und dort
a usgewertet.

Resümee und Ausblick

Die vorstehenden Ausfü h ru ngen zeigen,
dass das Katasteramt Osnabrück in zu-
nehmendem Maße die Satellitenmess-
technik fur seine originären Aufgaben
(Vermessungen für Zwecke des Lie-
genschaftskatasters) eingesetzt hat und
auch kunftig einsetzen wird. Das lokale
RTK-Verfahren hat sich dabei als ein sehr
genaues und wirtschaftliches Messver-

fahren erwiesen. Mit der Vernetzung der
SAPOS@-Stationen und der Nutzung der
Flächenkorrekturparameter - voraus-
sichtlich im Jahre 2001 - dürfte ein Ein-

satz des Satellitenmessverfahrens auch
für Liegenschaftsvermessungen über
größere Entfernungen möglich sein.

Nicht nur die Übernahme der Referenz-
station Osnabrück in das dreidimensio-
nale geodätische Referenzsystem GREE

sondern insbesondere auch die Ausstat-
tung der SAPOS@-Station mit einem
Mikrowellenradiometer im Rahmen des
Forschungsprojektes NN-SAT sind ein ln-
diz für die zunehmende Bedeutung der
Station Osnabrück auch für wissenschaft-
liche Zielsetzungen und nationale Pro-
jekte. Dem Katastera mt Osna brück
kommt dabei eine nicht zu unterschät-
zende Aufgabe zu. Permanente Beob-
achtungen erfordern nämlich die Ge-

währleistung eines dauerhaften Be-

triebs, wie unabhängige Stromversor-
gung, Blitzschutzmaßnahmen, Pflege
und Wartung der Instrumente, Bereit-
stellung einer reibungslosen Daten- und
Telekommunikation. Das Katasteramt
Osnabrück hat bei der Durchführung die-
ser lnfrastrukturmaßnahmen die lnstitu-
tionen mit großem Engagement unter-
stützt, so dass die Rahmenbedingungen
für erfolgreiches Arbeiten in idealer
Weise erfüllt werden konnten. Hiervon

haben sich die Mitglieder der Berater-
gruppe des Forschungsvorhabens NN-

SAT im Rahmen ihrer 2. Arbeitssitzung
Ende November 2000 vor Ort überzeu-
gen können.

Dank

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof.
Augath von der TU Dresden mit seinen
Diplomanden Andreas Beyer und Alex-
ander Somieski und Herrn Dipl.-lng.
Peter Franke vom Bundesamt für Karto-
graphie und Geodäsie für die freund-
liche Unterstützung und u. a. fur die
Bereitstellung der Projektbeschreibung
N N-SAT bzw. der Zeitreihenauswertu ng

der GREF-Station Osnabrück.

Vorstehender Aufsatz ist auch auf den
lnternetseiten des lnstituts für Erd-

messung (Herausgeber) der Universität
Hannover unter
www. ife. u n i-h a n n over. d e/-we b/p u bs/

see be r60/wisse I. pdf veröffent I icht.

Wissel, Satellitenmesstechnik in der Praxis

20



NaVKV 3 I 2001

Werterm ittl ung fü r,,vverdendes
durch deduktiven Preisvergleich

Bauland"

Einfuhrende Gedanken zur Thematik

Der Autor des vorliegenden Berichts hat
in über zwanzigjähriger Tätigkeit im
Bereich der Erstattung von Ober-
gutachten manch interessante Erfahrung
sammeln können. ln der großen Mehr-
zahl waren d ie Werterm ittlungsobjekte
unbebaut, und es handelte sich zumeist
um Flächen, auf denen die Vorwirkung
einer möglichen Enteignung lastete. Sel-

ten war auch der Entwicklungszustand
(G ru ndstücksq ua lität) gemä ß § 4 der
Werterm itt! u ngsverord n u n g (WertV) von
vornherein eindeutig zuzuordnen. Nur
dort, wo die Entwicklungsstufe,,baurei-
fes Land" zutrifft oder aber das andere
Extrem der dauernd nur land- und forst-
wirtschaftlichen E ig n u ng vorherrscht, ist
die Grundstücksqualität gewöhnlich klar
ansprechbar. ln dem weiten lntervall
zwischen diesen beiden Eckpfeilern stellt
sich hingegen immer das Problem einer
mög I ichst gut begründeten Abschätzung
des Erwartungsgrades für eine künftige
bauliche Nutzung, sei es nun für Wohn-
bau- oder gewerbliche Zwecke. Mit die-
ser Sach Iage hat sich der Obere
Gutachterausschuss immer wieder aus-
einander zu setzen gehabt.

Auffällig in all den Jahren waren die Ar-
gumentationen der Parteien vor der
Enteignungsbehörde oder vor Gericht.
Fast nie wurde das von den örtlichen
G utachtera ussch üssen a !s Ausga ngs-

Von Joachim Stege

größe fur weitere Betrachtungen heran-
gezogene Baulandpreisniveau - ob nun
in Form von Bodenrichtwerten oder als

Ergebnis von Einzelpreisvergleichen
angezweifelt. Ziel von Angriffen der
KIageführer war meist vielmehr die Er-

mittlung der Grundstucksqualität, die
sich nach dem zutreffenden Bauer-
wartungsgrad bestimmt. Dabei stellt sich

die Frage, ob das Wort ,, Ermittlu ng"
nicht richtigerweise durch den Begriff
,,Abschätzung" ersetzt werden müsste,
wenn man die bisher geübte Praxis be-
tra chtet.

Werte rm ittlu ngsverf a h ren

Die mit dem Schlusssatz des vorstehen-
den Abschnitts angesprochene Proble-
matik führt zu Überlegungen, die auf
a ndere Bewertu ngsa lternativen zielen.
Die in § 7 WertV'98 genannten
Wertermittlungsmethoden sind nämlich
nicht als erschöpfend anzusehen. Auf die
Vorgä n gervorsch rift WertV'88 bezogen,
hatte schon das Bundesverwaltungsge-
richt am 16. 1. 1996 beschlossen, die
WertV sei nicht abschließend und erlau-
be durchaus, andere geeignete Metho-
den zu entwickeln und anzuwenden. Das

wird deutlich, wenn man bedenkt, dass

bei Bauerwartungsland der Erwartungs-
grad gemessen am Wert fur er-
sch I i eßu ngsbeitragspf I ichti ges, ba u reifes
Land - je nach Wartezeit in dem lnter-
va l! zwischen 1 0 o/o u nd 60 % liegt
(Gerardy, Praxis der Grundstucks-
bewertung). Auch andere anerkannte
Fachautoren (Kleiber/Simon, Praxisnahe
Erläuterungen zur WertV'98) argumen-
tieren, wenn nämlich lediglich prozen-
tuale Abschläge von dem Ausgangswert
des baureifen Landes gemacht würden,

dass dann diese Beträge bis zu 90 o/o er-
reichen könnten, was allein schon Beden-
ken auslösen muss und daher in der an-
gegebenen Literatur als,,hilflose" Me-
thode bezeich net wird.

Als alternative Methode bietet sich - wie
auch von den genannten Autoren befür-
wortet ein Verfahren äh, das auf
fina nzmathematischen Überlegungen
beruht. Es gilt, Chancen und Risiken, die
erwartete Entwicklungszeit (Wartezeit)
sowie die voraussichtlichen Kosten in
plausibler Weise zu kalkulieren, um über
diesen Weg den zutreffenden Prozent-
satz, der den Erwartungsgrad ausdrückt,
wenigstens einigermaßen richtig zu er-
fassen, wenn er schon nicht exakt bere-
chen ba r ist.

Unter der Voraussetzung, dass sich die
Wartezeit bis zur Baureife hinreichend
genau abschätzen lässt und sowohl der
Erschließungsflächenanteil sowie die
Entwicklungskosten von werdendem
Bauland bis hin zu baureifem Land eini-
germaßen sicher kalkuliert werden kön-
nen, lässt sich der Bodenwert des wer-
denden Baulandes deduktiv aus dem
Bodenwert des erschließungsbeitrags-
freien, baureifen Landes benachbarter
Ortsteile ableiten. Nach einem Vorschlag
von Seele (zuletzt in ,,Vermessungswe-
sen und Raumordnung " 1998, S. 393) ist
dies bei Annahme vernünftigen wirt-
schaftlichen Verha ltens m it H ilfe der
Beziehung möglich, die nachfolgend dar-
gestellt ist:

Wert werdenden Baulandes

W = (B - E) . (1 -f1100) . 1lq"

Kleiber/Simon sowie die Gesellschaft für
i m mobi I ienwi rtschaftl iche Forsch u ng e.V.
in der lmmobilienakademie Oestrich-
Winkel (Rheingau) propagieren diese
Rechnungsart ebenfa I ls.

Stege, Wertermittlung fur,,werdendes Bauland"
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Tabelle 1

ln der zuvor genannten Formel haben
die Abkürzungen die Bedeutungen, die
in dem Rechenbeispiel Tabelle 1 , ent-
nommen aus der genannten LiteratuL
def in iert sind.

Die Abkü rzung ,,ebf " steht für er-
sch ließu ngsbeitragsf rei. Die Neuord-
nungskosten (N) für Vermessung, Notar
usw. werden in der Fachliteratur ge-
wöhnlich in der Größenordnung von 2,5

bis 3 o/o des Baulandbodenwertes ebf
gena n nt.

Wohl überlegt sein müssen indessen be-

sonders die Einflussgrößen ,,fr" und ,,9" .

Über beide ließe sich auch der rechneri-
sche Ansatz eines Wagnisfaktors realisie-
ren, wie nachfolgend deutlich wird. Die-
ser sensible Bereich verlangt besonders
vorsichti ge Betrachtu n gsweise.

H insichtlich der Wartezeit ,,n" spricht d ie

Definition des Bauerwartungslandes von
einem absehbaren Zeitraum bis zur Bau-

reife. Dabei kommt es besonders auf eine
möglichst zutreffende Abschätzung un-
ter Berücksichtigung aller relevanten
Umstände an. Nach der Rechtsprechung
wird die obere Grenze des absehbaren
Zeitraums etwa bei 10 bis maximal 15

Jahren angesiedelt. ln einem noch dar-
über hinausgehenden Zeitrahmen wür-
de auch der gesunde Grundstücks-
verkehr keine Bauerwartung mehr er-
blicken.

ln Wechselbeziehung zur angesetzten
Wartezeit steht nach Kleiber auch ein
evtl. zusätzlich a ngesetzter Risikoa b-
schlag. Der gesonderten Berücksichti-
gung eines Wagnisses jedoch vorzuzie-
hen, ist die Vereinigung der beiden
Einflussfaktoren durch eine,,großzügig"
kalkulierte Wartezeit; denn ,,anders als

bei der Unternehmensbewertung ist es

in der Praxis der Verkehrswertermittlung
von warteständigem Bauland nicht üb-
lich, das mit der Baulandentwicklung
verbundene Risiko durch einen zusätzli-
chen Risikozuschlag am Diskontierungs-
zinssatz ztt berücksichtigen, zumal mit
dem Ruckgriff auf den Liegenschafts-
zinssatz ohnehin das objektspezifische
Risiko in ortsüblicher Weise mit berück-
sichtigt wird" (Kleiber / Simon). ,,Groß-
zügig" bemessene Wartezeit und Risiko-

zuschlag am Zins hieße Doppel-
berücksichtigung des Wagnisses.

Die Wahl eines angemessenen Zinssat-
zes ,,p" gründet sich auf folgende Über-
legungen. Nach Kleiber / Simon, Erläu-
ternde Ausgabe zur WertV '98, Auf lage
1999, hier: Randziffer 72zu § 13 (S.255)

scheitert in der Praxis die Ableitung ei-
nes empirischen Diskontierungszins-
satzes in aller Regel bereits an geeigne-
ten Vergleichspreisen. Die Praxis bedient
sich ersatzweise des objektspezifischen
örtlichen Liegenschaftszinssatzes als
Diskontierungszinssatz. Dies ist in einer
Rei he von Verwandtschaften begründet,
die der Liegenschaftszinssatz mit dem
Diskontierungszinssatz aufweist (nach-

zulesen a. a. O.).

Das Wort ,,ersatzweise" deutet darauf-
hin, dass der Liegenschaftszinssatz streng
genommen nur eine gute Annäherung
an den eigentlichen sachgerechten Zins
da rstellt, welcher von der bereits er-
wähnten Gesellschaft für lmmobilien-
wirtschaftliche Forschung e.V. mit der
Bezeichnung,,Entwicklungszins" belegt
wird. Der Grund liegt in der Ableitung
des Liegenschaftszinssatzes aus bebau-
ten Grundstücken.

Auf gar keinen Fall geeignet - auch dies-

bezüg I ich ist sich d ie Fach literatu r ein ig

- sind bankübliche Zinsen (Hypotheken-
zinsen u. a.). lhre Anwendung würde zu

falschen Ergebnissen führen.

!n einer beispielhaften Studie (S. 254)
zeigen Kleiber/Simon (s. o.), in welcher
Weise Veränderungen des Zinssatzes ,,p"
Einfluss auf das jeweilige Berechnungs-
ergebnis der Wertermittlung nehmen.
Auch hier wird deutlich, dass es wohl
angemessener erscheint, einen Zinssatz,

der keinen Risikozuschlag beinhaltet, zu

verwenden (im Beispiel 6 o/o) und mögli-
che Risiken eher in die Wartezeit-
bemessung zuintegrieren, wie oben be-
reits erwähnt.

ln dem nachfolgend dargestellten Praxis-

fall hat der Obere Gutachterausschuss für
Grundstückswerte in Niedersachsen im
Herbst 2000 die gleiche Meinung vertre-
ten. Die Gutachter hielten unter Würdi-
gung der ihnen bekannten Grundstücks-
marktverhältnisse einen Zinssatz von
6 o/o für zutreffend, nachdem auch der
örtlich zuständige Gutachterausschuss in
letzter Zeit einen Liegenschaftszinssatz
von 6 o/o für geschäftlich genutzte Grund-
stücke - abgeleitet aus tatsächlich ge-
zahlten Kaufpreisen - ermittelt hatte.
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N
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p
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Bodenwert für Bauland, ebf.

Entwicklungskosten = A + N

Ausbaukosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen

Neuordnungskosten (Vermessung, Notar usw.)

E rsch ! ießu ngsfläche na ntei l, i n kl. Ausg leichsf!ächen

Wartezeit in Jahren bis zur Baureife

Liegenschaftszinssatz in %

Zinsfaktor für den Zinsaufwand der Wartezeit = 1 + 0,01 ' p

W = (B - E) ' (1 -f1100) 
' 1/qn ergibt

850,00 DM/m2

91,25 DM/m2

70,00 DM/m2

2,5 o/o 21,25 DM/m2

30 o/o

10

5,5 0/o

1,055

37 o/o 310,94 DM/m2

rd. 311 DM/m2



Beschreibung des Wertermittlungs-
objektes und bauplanungsrechtliche
Zuordnung

Die vom Oberen Gutachterausschuss zu

bewertende Grundstucksf läche aus dem
Flurstuck 1213 (in Abb. 1 schraffiert) stellt
einen etwa 20 m breiten, westlich der
Autobahn 47, direkt entlang der Auto-
bahn A1 verlaufenden Geländestreifen
dar; der zur Errichtung eines Lärmsch utz-
walles benötigt wurde. Der Wall ist mitt-
lerweile örtlich realisiert worden. Vor der
!nanspruchnahme durch die Straßenbau-
verwaltung hatte landwirtschaftliche
Nutzung bestanden. Die Lage der Fläche

in Beziehung zum Umfeld wird aus der
Liegenschaftskarte Abbildung 1, hier im
Maßstab 1 : 2000, deutlich. Geforderter
Wertermittlungsstichtag war der 4. 6.

1 999.
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Abbildung 2

Abbildung 3
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Tabelle 2

Die planungsrechtlichen Daten, soweit
hier für die Grundstücksqualität relevant,
lassen sich kurz wie in Tabelle 2 aufge-
zeigt darstellen.

Auffällig ist im Flächennutzungsplan in
Abbildung 2 der Versprung im Verlauf
der südlichen Planverfahrensgrenze an
der A1. Genau an dieser Stelle liegt die
zu bewertende Teilfläche in der Weise,
dass sie unmittelbar von außen an die
Grenze des Bebauungsplangebietes 34
(Gewerbegebiet) anschließt, während
das Reststück - ausgewiesen als Fläche
für die Landwirtschaft - innerhalb des
Pla n u ngsgebietes verblei bt.

Für die nachfolgende Kalkulations-
berech n u ng sa h es der Obere G ut-
achterausschuss als richtig är, von den
Gegebenheiten im angrenzenden Ge-
werbegebiet auszugehen und dem in
Frage stehenden G ru ndstücksstreifen
nur eine hauchdünne Chance fur eine
Gewerbeerwartu ng beizu messen.

Vorgaben für die Wertermittlung
und Durchführung der Kalkulations-
berech n u ng

Für das gesamte Gewerbegebiet hat der
örtlich zustä nd ige G utachtera ussch uss

zu m 31 . 1 2..,1998 einen Boden richtwert
von 125 DM/m2 ebf für gewerbebaureifes
La nd erm ittelt; ,, gesa mt" heißt da bei,
sowohl fur das bisher schon bestehende

Gewerbegebiet östlich der 47 als auch
für den neu beplanten Gewerbebereich
westlich dieser BAB geltend (s. Abb.2).

Was die Ausbaukosten fur die Er-

schließungsanlagen A im B-Plangebiet34
betrifft, kalkuliert die Gemeinde (bzw.
die ausführende Firma) Iaut eingeholter
Auskunft auf der Basis 1999 mit einem
Volumen von 2.234.500 DM. Bei einer
Nettobaulandfläche von 7,2 ha - das er-
gibt sich aus der B-PIan-Begründung
sind das 31 DM/m2.

Für die Neuordnungskosten N (Vermes-

sung, Notar usw.) wird bei Kalkulationen
dieser Art üblicherweise ein Satz um
3 o/o des Bodenwertes B angesetzt. Das

f ü h rt a bgeru ndet a uf einen Betrag von
4 DM/m2. Die Entwicklungskosten E = A
+ N betragen somit in der Summe 35 DM/
m2 in 1999.

Ebenfalls aus der schriftlichen Begrün-
dung zum B-Plan ist die Gesamtgröße des

beplanten Gebiets mit 18 ha zu entneh-
men; aus der Differenz gegenüber 7 ,2 ha

errechnet sich ein Erschließungsflächen-
anteil incl. Ausgleichsflächen von 60 o/o.

Dieser Anteil ist zugegebenermaßen sehr
hoch, versteht sich insbesondere aber aus

der Topografie heraus. Das zur A1 hin
abfallende Gelände erfordert offenbar
zum Schutz der BAB wohl größere Flä-
chen für Regenwasserrückhaltebecken
(in Abb .2 mit RRB abgekü rzt). Auf diese
Weise verbleibt nur ein Nutzflächenan-

teil von 40 o/o. Normalerweise ist dieses
Verhältnis eher umgekehrt.

Fü r d ie ka lku latorisch zu berücksichti-
gende Wartezeit bringt der Obere
G utachtera ussch uss d ie in den vora usge-
ga ngenen Ausf ü h ru ngen gena n nte
Höchstdauer von 15 Jahren in Ansatz, da
eine wirklich ,,greifbare" Erwartung in
einem überschaubaren Zeitrahmen nie
bestanden hat. Eine bisher nicht einmal
im Flächennutzungsplan in Aussicht ge-
stellte Gewerbebaunutzung öffnet der
Spekulation Tor und Tür. Die relativ tie-
fe Lage des Teilgrundstücks, sein Hinein-
ragen in die  D-m-Zone nach Fern-
straßengesetz und der hier nach Westen
hin beginnende relative Engpass zwi-
schen Al und K77 sind angesichts ande-
reL besser geeig neter potentieller
Gewerbeflächen nicht unbedingt positi-
ve Entwicklungsanzeichen. Die jüngste
parallel gelaufene Flächennutzungs- und
Bebauungsplanung hat dann auch tat-
sächlich das verbleibende Rest-
grundstück als landwirtschaftliche Nutz-
fläche und die daran westlich anschlie-
ßenden Grundstücke als Ausgleichs-
flächen festgeschrieben. Eine schon bal-
dige erneute Planungsänderung dürfte
unwahrscheinlich sein. Die jungst rechts-
kräftig gewordene Planung wird voraus-
sichtlich erst einmal gewisse Zeit Bestand
haben. lm Übrigen hat sich gezeigt, dass

zwischen Aufstellungsbeschluss und
Rechtskraft des Pla ns a llein 5 Ja h re lie-
gen können. Das rechtfertigt den Ansatz
der in der Fachliteratur genannten, oben
angeführten maximalen Wartezeit.

Setzt man schließlich, wie oben begrün-
det, den Zinssatz mit 5 o/o an und führt
die Kalkulationsrechnung nach dem dort
dargelegten Beispiel aus, so ergibt sich
der in Tabelle 3 stichtagsbezogen aufge-
zeigte Wert.

15 DM entsprechen 12 o/o des Boden-
wertes B (ebf) bzw. 16,7 o/o des er-
schließungsbeitragspflichtig (ebp) ver-
standenen Bodenwertes B - E (hier = 90
DM/m2).
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20.03.1980 Flächennutzungsplan wirksam; Ausweisung als LN-Fläche im
Außenbereich

18.06.1996 Beschluss über die 38. Anderung des Flächennutzungsplanes

und Satzungsbeschluss Bebauungsplan Hittfeld 34 im Parallel-

verfahren

07 .11 .1996 lnkrafttreten der 38. Anderung des Flächennutzungsplanes

(s. Abb 2)

15.05.1997 lnkrafttreten Bebauungsplan Hittfeld 34

29.11 .1996

28 08.1997

01 .02.1998

04.06 1999

Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens

P lanfeststel I u n gsbesch I uss

Besitzübergang

E ntschäd ig u n gsfeststel I u ngsbesch I uss de r E nteig n u ngsbe h örde
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W = Wert des werdenden Baulandes:

B = Bodenwert des baureifen Landes 125,-- DM/m2

E = EntwicklungskostenA+N 35,--DM/m2
A = Ausbaukosten für die Erschließungsanlagen 31,-- DM/m2

N = Neuordnungskosten (Vermessung, Notaiusw.) 3 o/o v. 125 4,-- DMlm2

f - Erschließungsf!ächenanteil, inkl. Ausgleichsflächen 60 %

n = Wartezeit bis zum Verkauf der Baugrundstücke 15 Jahre
q = Zinsfaktor für den Zinsautwand der Wartezeit = 1 + P 1,06
p =Zinssatz 60/o

1/qn = Diskontierungsfaktor = 0,4173

1111 = (B-E) x (1-fl1OO) x 1/qn ergibt 1 5,-- DM/m2

Tabelle 3

Wenn die einsch!ägige Fachliteratur den
geringsten Erwartungsgrad bei etwa 10

bis 15 o/o des Baulandwertes ebp defi-
niert, wird deutlich, dass das obige
Rechenergebnis zwischen 16 und 17 o/o

recht gut in diese Größenordnung passt

und somit im Grenzbereich zwischen den
Zustandsstufen § 4 Abs. 1 Nr. 2 und § 4

Abs. 2 WertV liegt, was aufgrund aller
geschilderten Gegebenheiten auch lo-
gisch ist. Danach ist 15 DM/m2 der Ver-
kehrswert. Er wird im Übrigen plausibi-
lisiert durch einige wenige Kauffalldaten
in der Kaufpreissammlung, die Entschä-

digungsvereinbarungen in ähnlich gela-
gerten Fällen in der Nähe des Wert-
erm ittl u n gsobjektes betreffen.

Sch lussbetrachtu ng

Auch wenn man bei dem vorgestellten
Verfahren streng genommen nicht ganz
ohne Annahmen auskommt - n und p -,

so gelingt es doch, das Werterm ittlungs-
ergebnis argumentativ besser zu stützen
und zu präzisieren im Gegensatz zu ei-
ner Aussage ,,kraft Erfahruffg", wonach
der Erwartungsgrad vielleicht auf 15 o/o,

20 o/o oder 25 o/o abgeschätzt wird. Ein

Abweichen von diesem,Fünfer-Rhyth-
mus" könnte erst recht nicht genügend
g laubwürd ig vertreten werden.

Bekanntlich wird bei jedem Entschä-
d igungsfeststel I ungs- oder Enteignu ngs-
verfahren vor Gericht, bei dem das
Verkeh rswertgutachten ei nes G utachter-
ausschusses Pate steht, auch dessen Vor-
sitzender zur mündlichen Verhandlung
geladen. Er sollte auch wegen des Anse-
hens der Gutachterausschüsse überzeu-
gend argumentieren können und nicht
in Erklärungsnot geraten. Auch unter
diesem Aspekt bietet sich das beschrie-
bene Wertermittlungsverfahren an.

Kleiber, W.; 5imon, J.; Wertv '98 - Wertermittlungsverordnung 1998 unter Berücksichtigung der Wertermittlungsrichtlinien 1995
(WertR '95) und der NHK '95 sowie Praxisnahe Erläuterungen zur Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken, 5., völlig neu
bearbeitete Auflage 1999, Bundesanzeiger-Verlag Köln
Schmalgemeier, H.;Zur Bewertung von Ausgleichsflächen - insbesondere in der Umlegung, VR 1999 S. 212
Seele, W.; Bodenwertermittlung durch deduktiven Preisvergleich, VR 1998 5.393
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Offene Türen

Van Günter Wiebe

Wenn ein Amt seinen Standort ge-
,,"'-'-, wechselt und neue Räume bezo-
gen hat, stellt es sich gewöhnlich der Öf-
fentlichkeit vor. So sollte es auch in Lü-
neburg sein ! Allerdings war diese Akti-
on hier zum einen als gemeinsames Vor-
ha ben von sechs Behörden eines Be-

hördenzentru ms zu orga n isieren; zu m

anderen stand etwa zeitgleich der Tag

der N iedersachsen in Lu nebu rg bevor.
Die Präsentation zum ,,Tag der offenen
Tür" zur offiziellen Eröffnung des Katas-
teramtes Lüneburg war somit auch im
Hinblick auf die Teilnahme der Ver-
messungs- und Katasterbehörde Winsen/
Lüneburg (VKB) und des Landesbetriebes
La ndesvermessu ng u nd Geobasisinfor-
mation N iedersachsen (LG N) an dem
,,Niedersachsentag" zu organisieren.

Unter diesen besonderen Vorgaben ist
der - zudem auch - 125. Jahrestag des
Amtes dann eher moderat thematisiert
worden.

Der Umstand, dass dann zu einer Eröff-
nung eingeladen wurde, nachdem das
Amt sich bereits neun Monate in der
ehemaligen Kaserne eingelebt hatte, lag
darin, dass Umzuge anderer Behörden
und vor allem auch die Fertigstellung der
Außenanlagen abgewartet werden soll-
ten. Schließlich konnten die Gäste dann
aber doch der Elnladung zur ,,Einwei-
hung des neuen Dienstgebäudes" fol-
gen.

Die Einweihung mit offizieller Schlüssel-
u berga be d u rch Ba ud irektor Bert
Tinnermann nahm Staatssekretär
Lichtenberg im Rahmen seiner Grußrede
dann auch zum Anlass, die Repräsentan-
ten aus nah und fern zum Nachdenken
anzuregen. Von den Katasterbehörden

so seine Worte - werde erwartet, dass

sie ,,funktionieren"; ähnlich wie ein Fern-
seher eingeschaltet werde, ohne dass
jedem die Einzelheiten des lnnenlebens

vertraut sein müssten. Zum Thema Bür-
gernähe verwies er - schmunzelnd - auf
die Satire des,,Treckerfahrers Günther",
der dazu anmerke, dass der Bürger wohl
am allerwenigsten erwarte, dass ihm die
Behörde nahe sei!

Zum Tag der offenen Tür kommen die
Besucher nicht von selbst. Ein Beitrag in
der Presse ist unabdingban wobei der
Redakteur eine Kombination von Bild
und Text einer präzisen Beschreibung
von technischen Einzelheiten vorzieht.
Entwurf und Verteilung von Plakaten
und Faltblättern sind mit ihrem erforder-
lichen Zeitaufwand nicht zu unterschät-
zen. Schließlich sollten am Tag selbst
Orchester oder Band auch akustisch auf
die Veranstaltung hinweisen.

Nach den Grußworten von Regierungs-
präsidentin, Bürgermeister und Stand-
ortältestem offenbarte sich den mehr als

500 Gästen ein buntes Bild.

Ein Katasteramt hat wenig Probleme sich

darzustellen, kann es doch mit den
neuesten technischen - oder auch histo-
rischen - Vermessu ngsverfa h ren a uf sich
aufmerksam machen. tm Übrigen bieten
sich die Produkte Karten und Luftbilder
regelmäßig an.

Wie haben nun die Besucher auf die Art
der Präsentation reagiert? Auffällig häu-
fig war der dynamische Betrachter vor-
zufinden, der sich gern unterhalten !ässt.

So entpuppte sich eine ,,Hausrallye", die
viele Besucher animierte, das ganze Haus
seh r a uf merksa m zu beg utachten, a ls

großer Renner. Die Aufgabe bestand
etwa da rin, Ortslagen im Luftbild zu
identifizieren, Entfernungen zu Türmen
in der lnnenstadt zu schätzen oder pro-
minente Gesichter zu erkennen, die sich
in den Kreis der abgebildeten Amtsan-
gehörigen eingeschlichen hatten.
Computerspiele zogen die Kids in ihren
Bann, Beamer-Präsentationen zu Geoin-
formationssystemen (GlS) sprachen das
fachkundige Publikum an.

in Lünebu rg

Einweihung des Katasteramtes Lüneburg am 18.5.2001;
1. Reihe v. li.: Staatssekretär Werner Lichtenberg, Ministerialrat Dr.-lng. Hartmut Sellge,
Ltd. Vermessungsdirektor Prof. Dr.1ng. Wilhelm Tegeler, Abteilungsdirektor Joachim Pischel,
Baudirektor Bert Tinnermann, Wilfried Wernicke, Vorsitzender des Gesamtpersonalrates
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Tag der offenen Tür am 19. 6. 2001 in Lüneburg, Demonstration des GPS-Verfahrens
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Wenige Wochen später stand Lüneburg
im Mittelpunkt der Niedersachsen. Un-

ter der Schirmherrschaft von lnnenmini-
ster Bartling hatten Vereine und Verbän-
de in der ganzen lnnenstadt Gelegenheit
sich darzustellen. Auf 16 Bühnen waren
Prominente und Newcomer unter star-
ker Medienpräsenz nahezu rund um die
Uhr im Einsatz.

ln diesem Flair präsentierten sich LGN

und VKB zum Tag der Niedersachsen
gemeinsam in bester Lage unmittelbar
vor der Silhouette der h istorischen
Backsteing iebel.

Den Betrachter interessiert besonders,
auf welche Weise es gelingt, den Gast
zum Besuch des Standes zu bewegen. So

konnten schon Dienstwagen und Tachy-
meter nicht übersehen werden, junge Fa-

milien wurden durch das Verteilen von
Luftballons geradezu magisch angezo-
gen. Schließlich verlockte die Aussicht
auf einen attraktiven Gewinn allein 1 100

BesucheL sich beim Abschätzen der Ent-
fernung zum Turm der Johanniskirche zu
beteiligen. lmmerhin ließen sich ganze

Nach allerlei Besprechungen, Versamm-
lungen , Zweifeln und Bestätigungen im
Amt und im Behördenzentrum bleibt ein
Synergieeffekt in Erinnerung, der auf
harmonische Weise die Vorbereitungen
bis zum letzten Moment antrieb sowie
Drucker und Plotter heiß laufen !ieß.

Erhalten bleiben neue Kontakte zu den
beteiligten Behörden, die unlängst um
ein von den Personalvertretungen orga-
nisiertes Nachbarschaftstreffen ergänzt
wurden.

Der gelungene Umbau der ehemaligen
Kasernen einerseits wie auch die Art und
Weise, mit der die neuen Dienstsitze mit
Leben gefüllt wurden, lassen manchen
Zweifler mit seiner kritischen Haltung bei
Bezug eines ,,alten" Gebäudes verstum-
men.

Wer einen Tag der offenen Tür oder Ver-
gleichbares organisiert hat, sieht beson-
ders deutlich, welcher Aufwand mit der
Aufbereitung von Präsentationen ver-
bunden ist. Um so bereitwilliger wird
jede Hilfe von außen entgegengenom-
men. Es ist deshalb angebracht, an die-
ser Stelle vorrangig den VKB Braun-
schweiger Land, Südniedersachsen und

Nienburg sowie dem Dezern at 207 Lü-
nebu rg zu danken.

Wiebe, Offene Türen in Lüneburg

Das Zelt von LGN und VKB am Sande in Lüneburg
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Menschengruppen bewegen, die Basis

zur Kirche abzuschreiten. Übrigens hat
der erste Preisträger die Distanz auf
8 cm richtig eingeschätzt.

lm Zelt selbst fanden digitale Produkte
(TK50) mit thematischer Ergänzung fur
Rettungseinsatzkräfte (DIKE) oder Schu-
len ebenso große Resonanz wie Freizeit-
karten im neuen,,Outfit' oder histori-

sche Karten im Sonderblattschnitt. Luft-
bilder animieren immer zur Betrachtung,
waren aber kein Verkaufsschlager. Dage-
gen hielt eine lange Schlange die neu-
gierigen Eigentümer nicht davon ab, sich

per Programm den Wert ihres Hauses an-
zeigen zu lassen.

LGN hat den Tag der Niedersachsen in

Lüneburg gemeinsam mit der Behörde
vor Ort ausgerichtet. Mit den an der Prä-

sentation Beteiligten begegneten sich
Erfahrung aus den Vorjahren auf der ei-
nen Seite, Kontakte zu Ortsansässigen
und lokalen Repräsentanten auf der an-
deren Seite. Der Auftritt offenbarte je-
dem Besucher das einheitliche Erschei-

nungsbild unserer Verwaltung und eine
lebendig gestaltete Vertriebspartner-

schaft. Die überaus große Resonanz ließ
sch ne I I vergessen, dass Sta nd betreu u ng
über ein Wochenende auch Kondition er-
forderte. Der Erfolg der gesamten Akti-
on hat jeden einzelnen stark motiviert.

Die zeitgerechte Bereitstellung aller lnfo-
schriften, Poster und Luftbilder durch
LGN verdient besondere Beachtung, sind
doch in diesem Jahr anlässlich der 125-

Jahrfeiern der hannoverschen Kataster-
ämter in Niedersachsen ungewöhnlich
viele Vera nsta ltu ngen vorzu berei-
ten und zu unterstützen

ä

Wl
.,#'i

Wiebe, Offene Türen in Lüneburg
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oder ein G-Antrag und seine Folgen
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das Li ege nschaftskataste rln

Von Gert Elbers

.;=fi 
lch möchte den folgenden Fall, der

,-',"''-i- sicherlich keinem der Beteiligten
,,ZUm Ruhme" gereicht, im Wesentlichen
a us zwei G rü nden veröffentlichen: Zu m

einen, weil es ein Fall aus der,,Praxis ei-
nes Katasteramtes" ist, der sich in ver-
g leich ba rer Form sicherlich ü bera ll im
Behördenalltag findet und aus der all-
täglichen Routine heraus auch zu einem
vergleichbaren, irgendwann,,schwer
lösch ba ren B ra nd " f üh rt. lch den ke, dass
jeder den Zwiespa lt der Abwäg u ng
kennt, auf der einen Seite das Recht aus
Gründen des Gleichheitsgrundsatzes
,,durchsetzen " zu wollen und auf der
anderen Seite die dafür erforderlichen
Steuermittel (noch angemessen?),in-
vestieren" zu müssen .Zum anderen zeigt
dieser Fall, dass der Rechtsstaat gleich-
wohl ,,funktioniert" und, wenn der Sach-

verhalt erst einmal klar ist, auch zuver-
lässig reagieren kann. lnsoweit mag der
eine oder andere sich in den folgenden
Ausfuhrungen wiederfinden oder einen
Hinweis, vor allem aus den Zitaten der
Gerichtsentscheidungen, für sich verwer-
ten.

Zum Fall

lm Jahre 1993, als es noch gar kein
Geschäftszeich€h ,G" gab, fiel bei einem
Feldvergleich in der Gemarkung L. un-
ter anderem auch der veränderte
Gebäudebestand auf einem Grundstück
in einem Wochenendhausgebiet auf.
Wie es sich fur ein ordentlich geführtes
Katasteramt gehört, folgte dieser
Tatbestandsfeststel Iung ein Schreiben an
den Miteigentumer K. mit dem Hinweis
auf die gesetzliche Pflicht, Veränderun-
gen des Gebäudebestandes dem zustän-
digen Katasteramt anzuzeigen, und der

Aufforderun§f, die Vermessung und
Ubernahme der Ergebnisse in das
Liegenschaftskataste r zu bea ntragen. So

weit, so gut!

Der Widerspruch

Leider widersprach der Angeschriebene
kurz vor Ablauf der Rechtsbehelfsfrist
dieser ,,Aufforderu ng" und führte d azu
u. a. a us,

. er sei nur zu 213 Eigentümer; man ihm
aber die gesamten Kosten des Verfah-
rens a uf bü rde,

. der Pf licht zur Anzeige der Gebäude-
veränderungen bereits am 24. 3. 1 983
nachgekommen sei,

o dass das Katasteramt über 10 Jahre
den Zustand der baulichen Verände-
rung gebilligt hätte und untätig ge-
blieben sei - offenbar hätte nunmehr
ein n icht a usgelasteter M ita rbeiter des

Katasteramtes vermutlich aus eigen-
nützigen Motiven und als Freizeitbe-
schäftig u ng a Ite Flu rka rten ü berprüft,

o dass die Notwendigkeit der angekün-
digten Maßnahme generell bestritten
würde, da h ierzu keine gesetzliche
Grundlage gegeben sei und kein Auf-
trag des Gesetzgebers vorliege; im
Ubrigen das im Aufforderungs-
schreiben zitierte Gesetz zum Zeit-
punkt der Meldepflicht -198211 983 -
noch gar nicht verkündet war - und
somit rechtskräftig nicht anwendbar
sei.

Der Eingang des Widerspruchs wurde
bestätigt, wobei gleichzeitig zu den Aus-
führungen Stellung genommen und um
Ubersendung des Benachrichtigungs-
schreibens vom 24.3. 1983 an das Katas-
teramt gebeten wurde. Das Schreiben
endete mit der Bitte, bis 13. 8. 1993 mit-
zuteilen, ob der Widerspruch aufrecht-
erhalten werden soll. Dazu folgte der
Hinweis, dass bei Auf rechterhaltung des
Widerspruchs, dieser der Bezirksregie-
rung zur Entscheidung vorgelegt werden
muss und ein ablehnender Widerspruchs-
bescheid kostenpf lichtig ist. Trolz dieser
Erläuterungen behielt der Widerspruchs-
führer seinen Widerspruch aufrecht. Zum

Ben ach richti g u n gssch re i ben vom
24.3. 1983 verwies er darauf, dass ihm
nur das Original vorliege und eine Ko-
pie nicht gefertigt werden könne; die
Möglichkeit der Einsichtnahme bliebe
dem Katasteramt aber unbenommen. lm
Übrigen bemerkte eL dass es sich bei der
Benachrichtigung um den Schlussab-
nahmeschein des Bauamtes handele, der
dem Katasteramt ja auch auf dem Dienst-
weg zugehe.

Wie angekundigt, wurde der Wider-
spruch dann am 17. 8. 1993 der Bezirks-
regierung mit der Bitte um Entscheidung
vorgelegt. Diese wies den Widerspruch
am 8.12.1993 zurück; der Widerspruchs-
bescheid wurde anders als der Aus-
gangsbescheid - an beide Eigentümer;
die Eheleute K., adressiert.

Die Klage

Am 6. 1. 1994 erhoben die Adressaten
des Widerspruchsbescheids Klage beim
Verwaltungsgericht. Frau K. führte dazu
aus, dass sie mit dem Widerspruchs-
bescheid erstmalig Kenntnis von dem
Vorgang erhalten hätte und der Klage
insoweit nur aus formalen Gründen bei-
träte:

,,Gegen einen Bescheid, den ich nicht
erhalten habe, kann ich auch keinen
Widerspruch eingelegt haben ... Das

Aufforderu ngsverfa h ren wu rde fa lsch

eingeleitet, da man die Eigentumsver-
hä ltn isse u nberücksichtigt I ieß. "

G leichzeitig erreichte d ie Bezirksreg ie-
rung eine Dienstaufsichtsbeschwerde
von Herrn K. gegen das Katasteramt
wegen

,,...nicht Nutzen von lnformationen
und 1}-jähriger Untätigkeit ".

Elbers, Der beschwerliche Weg
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Die Beschwerde wurde umgehend zu-
ruckgewiesen; der Widerspruchsbescheid
an Frau K. aufgehoben.

Das Verwa Itungsgerichts entsch ied dann
nach einer ausführlichen schriftlichen
Anhörung beider Parteien per Gerichts-
bescheid und wies die Klage ab. Die Kos-

ten des Verfahrens wurden den Klägern
zu 415, der Beklagte zu 115 auferlegt;
eine Berufung beim Oberverwaltungsge-
richt zugelassen:

,,Die Bescheide sind materiell rechtmä-
ßig und verletzen den Kläger nicht in

seinen Rechte n § 1 13 Abs. 1 Satz 1

VwGO. Zur Begründung wird auf die
zutreffenden Ausführungen i m

Widerspruchsbescheid der Bezi rksreg ie-
rung, sowie auf die Schriftsätze des
be kl a gte n Kataste ra mtes ve rwi esen.

Wie zutreffend ausgeführt, kann nach

§ 1q NVermKatG ,,derjenige, der zu
diesem Zeitpunkt Eigentümer ist", zur

Durchführung der Vermessung und
Übernahme in das Liegenschafts-

kataste r auf seine Kosten verpflichtet
werden. Gegen die Rechtsänderung ...

gegenüber dem Gesetz über die
Landesvermessung und das

Liegenschaftskataster vom 8. Novem-
ber 1961 sind nach Auffassung des

OVG verfassu ngsrechtl iche Bede nken
nicht zu erheben. Die Zustands-

vera ntwortl ich keit des jewe i I i ge n
Eigentümers ist... zulässig. Der Beklag-

te brauchte daher nicht den Rechts-
vorgänger heranzuziehen. Die Beschei-
de si nd al lerdi ngs verfahrensfehlerhaft,

weil die gesetzlich vorgeschriebene
Anhörung des Klägers nicht vor Erlass

des Bescheides durchgeführt worden
ist, Das Absehen von der Anhörung hat

ein Ausnahmefall zu bleiben. Der
Anhörungsmangel ist daher in entspre-
chender Anwendung des § 45 VwVfG

geheilt, bzw. da § 14 Abs. 2
NVermKatG eine bindende Rechts-

pflicht beinhaltet, gemäß § 46 VwVfG
u n beachtl i ch. "

Die Berufung

Am 23.9 1994 legte der Kläger K. Beru-
fung ein. ln der Begrundung wiederhol-
te er im Grunde seine Argumente und
bat darum, den Leiter des Katasteram-
tes zur Klärung der Verwendung der
Sch lussabnahmescheine im Katasteramt
vorzuladen. Des Weiteren verwies er auf
ein Urteil des BFH, wonach die Ehegat-
ten, die ein Grundstück zu gemeinschaft-
lichem Eigentum erwerben, als Einzel-
schuldner der auf sie anteilig entfallen-
den Lasten zu sehen sind und insoweit
keine Gesamtschuldnerschaft bestehen
kö n ne.

ln der Folge verwies das Katasteramt auf
d ie Aussage des La nd kreises, dass d ie

Schlussabnahmescheine nur,,in der Re-

gel" dem Katasteramt übersandt würde;
der Kläger warf dem Katasteramt dar-
auf hin von wesentliche Teile der Akte
dem Gericht nicht vorgelegt zu haben.

Am 25. Juni 1997 verkündete das Ober-
verwaltungsgericht dann sein Urteil und
wies die Berufung des Klägers zurück;
in der Sache nahm der Senat zur Ver-
meidung von Wiederholungen gemäß

§ 130 b Satz 2 VwGO auf die Gründe der
angefochtenen Entscheidung Bezug:

,, Diesen Begründungen schließt sich
der Senat an. Unter Berücksichtigung
des Vorbringen des Klägers ist nur zu

ergänzen, dass es rechtlich ohne
Bedeutung ist, ob das Katasteramt
schon früher - nämlich durch den
Schlussabnahmeschein - von dem
Anbau Kenntnis erlangt hat. Eine

solche behördeninterne Mittei I ung
ersetzt nicht die nach § 14 Abs. 2

NVerm KatG e rforde rl iche,,Ve ra n I as-

sung" der Vermessung durch den
Eigentümer. U nschädl ich ist schl ießlich,
dass der angefochtene Besche id nur an

den Kläger; nicht auch an dessen

Ehefrau als M iteigentü meri n gerichtet
worden ist (vgl. MölleringlBauen Nds.

Vermessu ngs- u nd Katastergesetz,
1990, S. 170). Zwar treffen die nach

dem Vermessu ngs- und Katastergesetz
bestehenden Pflichten alle (Mit-)
Eigentümer gleichermaßen. Den

verlangten Antrag auf Vermessung des
Gebäudes kann jedoch auch ein

Miteigentümer allein stellen, so dass

eine Konkretisierung der gesetzlichen
Pflicht nur ihm gegenüber keine

rechtl i chen H i ndernisse entgegenste-
hen. Die Nichtzulassung der Revision
kann innerhalb eines Monats nach

Zustellung dieses Urteils beim Nieder-
sä ch si sch e n O be rve rwa ltu n gsg e ri cht

d u rch Beschwerde a ngefochten
werden."

Daraufhin legte der Beschwerdeführer
beim Bundesverwaltungsgericht Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der
Revision ein, die der 4. Senat des Bun-
desverwaltungsgerichts al Ierdings am 24.
Oktober 1997 verwarf:

,,Die Beschwerde des Klägers ist bereits
deshalb als unzulässig zu verwerfen,

weil sie nicht gemäß § 0Z Abs. 1 VwGO
durch einen Rechtsanwalt oder einen

Rechtslehrer an einer deutschen
Hochschule eingelegt worden ist. Der
Kläger ist auf den Vertretungszwang
durch die Rechtsmittel belehrung i m
angefochtenen Urteil und durch die

p rozessl e ite nd e n Ve rfü g u n g e n h i ng e-
wiesen worden."

Elbers, Der beschwerliche Weg
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Die Durchsetzung

Da mit dem Ende eines Verwaltungs-
rechtsverfahrens das Gebäude ja noch
nicht im Liegenschaftskataster ist, wur-
de den Eheleuten K. am 26.1 .1998 mit-
geteilt, dass das Urteil des OVG durch
Beschluss des BVG nunmehr rechtskräf-
tig ist und die Vermessung für den 17.
oder 19. 2.1998 vorgesehen ist. Wegen
der vorl iegenden Miteigentumsverhält-
nisse wurden sie außerdem gebeten mit-
zuteilen, ob sie eine Kostenaufteilung
wünschen.

Am 9. 2. 1998 teilte Frau K. daraufhin
dem Katasteramt mit:

,,Sie irren, wenn Sie meinen mir mit
lhrem Schreiben irgendeine Verpflich-

tung auferlegen zu können. Nur zu
lhrer Erinnerung sei darauf hingewie-
sen, dass Sie den Prozess gegen mich

rechtskräftig verloren ha ben. "

Herr K. erk!ärte am 1 1.2. 1998 des Wei-
teren:

,, I hren gesamten Ausführungen
widerspreche ich hiermit ohne Ein-

schränkungen Es sei nur darauf
hingewiesen, dass ich in dieser Angele-
genheit eine Eingabe an den Nieder-
sächsrschen Landtag, Eingabe Nr. ...

gerichtet habe. lch gehe davon aus,

dass Sie nicht durch Schaffung vollen-
deter Tatsachen dem Votum der

Vol ksvertreter dieses La ndes zuvorkom-
men wollen?"

Den Eheleuten wurde daraufhin mitge-
teilt, dass die Entscheidung über die
Landtagsei ngabe abgewartet wird.

Am 16. November 1999 konnte dann der
nächste Versuch, die Vermessung durch-
zuführen gestartet werden am
3. 12. 1998, freitags um 17:25 Uhr - er-
reichte das Katastera mt a llerd ings das
nächste FAX von Herrn K.:

,, lh ren gesa mten Ausfü h ru ngen
widerspreche ich hiermit ohne Ein-

schränkungen. Es sei nur darauf
hingewiesen, dass ich in dieser Angele-

genheit eine Eingabe an den Deut-
schen Bundestag gerichtet habe. lch
gehe davon aus, dass Sie nicht durch
Schaffung vollendete r Tatsachen dem

Votum der Volksvertreter dieser
Repu bl i k zuvorko m me n wol I e n ? "

Mit dem Hinweis, dass das Vermessungs-
wesen nicht der Gesetzgebung des Bun-
des unterliegt, das Land Niedersachsen
für die Gesetzgebung zuständig ist und
die Landtagseingabe negativ beschieden
worden ist, wurde ihm dazu aber mitge-
teilt, dass die Vermessung am 8.12.1999
durchgeführt würde.

Gleichwohl Iieß das nächste Fax nicht auf
sich warten:

,,Wir werden sehen ob der Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundestages

lhre unmaßgebliche Meinung zu
diesem Vorgang teilt. Da Sie mir nicht

einmal 24 Stunden vorher einen
Vera nsta ltu ngstermi n oh ne präzise
Angaben mitteilen, werde ich lhnen
keine Gelegenheit geben, das Grund-

stück zu betreten."

Am 8.12.1999 um 21:02 Uhr traf dann
dazu die nächste Dienstaufsichtsbe-
schwerde ein; der vorgesehene Vermes-
sungstermin wurde abgesagt.

NaVKV 3 I 2001

Am 9. 12. 1999 folgte eine inhaltlich
g I eich I a utende D iensta ufsichtsbeschwer-
de gegen den Behördenleiter an den
Landkreis und eine ,,Fachaufsichts-
beschwerde" an die Bezirksregierung,
die die Beschwerden am 3. 2. 2000 zu-
rückwies.

Daraufhin folgten weitere Dienstauf-
sichtsbeschwerden, u. a. gegen den ,,Prä-
sidenten der Bezirksreg ieru ng " .

Die nächste Vermessung wurde Herrn K.

dann zum 9. 9. 2000 angekündigt. Dazu

erging gleichzeitig eine Duldungs-
verfügung gem. § 3 des NVermKatG, in

der Herr K. aufgefordert wurde, den
Bediensteten der VKB das Betreten sei-

nes Grundstücks zu gestatten:

,,Bitte stellen Sie sichen auch unter
Hinweis auf mögliche Maßnahmen

gem. N iedersächsischem Gefah rena b-
wehrgesetz (NGefAG) (Nieders. GVBI.

Nr. 6198 vom 20. 2. 1998), dass während
des o. a. Zeitrahmens, für die mit der

Li e g e n sc h aftsve r m essu n g be a uftra gte n

Personen, der freie Zugang auf lhr
Grundstück im erforderlichen Umfang

gewährleistet ist.

Bitte haben Sie Verständnis dafün dass

ich weitere Verzögerungen von lhrer
Seite in dieser Angelegenheit nicht
mehr hinnehmen werde. Auf die

Mög I ichkeit der,,soforti gen Vol lzie-
hung" gem. § 80 Abs.2 Nr.4

Ve rwa ltu n gsg e ri chtso rd n u ng (VwG O)

vom 21 . 1. 1960 (BGBI I 5.17), in der
zurzeit gültigen Fassung, verbunden

mit den Konsequenzen aus einer
Duldungsanordnun§!, mache ich daher

vo rso rg I i ch a ufmerksa m. "

Elbers, Der beschwerliche Weg
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Am 1. 9. 2000 um 17:24 Uhr kam das
nächste Fax:

,,Hiermit beantrage ich die Aussetzung
der Vollziehung der o. a. Duldungs-

verfügun!, da diese erhebliche Rechts-
mängel aufweist..."

...und die nächste Dienstaufsichtsbe-
schwerde.

Am 7 . 9.2000 um 1 1:53 Uhr übermittel-
te das Verwaltungsgericht dem Kataster-
amt per Fax den formalen Antrag von
Herrn K. auf ,,Aussetzung der sofortigen
Vollziehung"; zeitgleich mit dem Fax er-
ging dann aber auch der Beschluss des
Verwa ltu ngsgerichts:

,,Der Antrag auf Gewährung des
vo rl ä ufi g e n Rechtss ch utzes wi rd

abgelehnt. "

,,Zunächst ist der Kammer unverständ-
lich, weshalb der Antragstellec dem
die Duldungsverfügung des Antrags-

gegners am 12. August 2000 zugestellt
worden ist, sich nicht unmittelbar -

jedenfalls in der 3i. Kalenderwoche -
an das Gericht gewendet, sondern

hiermit über 3 Wochen bis zum
6. September 2000 - 2 Tage vor der

a ngekü nd i gten Betretu ng seines
Grundstücks - zugewartet hat. Unge-
achtet der Frage, welche prozessualen

Konsequenzen sich hieraus ergeben, ist
der Antrag jedenfalls deshalb abzuleh-

nen, weil er unbegründet ist."

Um 12:15 Uhr untersagt Herr K. nochmals
a usd rücklich das Betreten des G ru nd-
stücks:

,,Zusätzlich zu den bei lhnen gestell-
ten Anträgen habe ich mich an weitere
Behörden und lnstitutionen gewandt,
ebenso an den Regierungspräsidenten.
lch gehe davon aus, dass Sie nicht die

Absicht haben, durch Schaffung
vollendeter Tatsachen diesen die

Möglichkeit zur Stellungnahme und
zur Entscheidung zu entziehen."

U m die Liegenschaftsvermessung gleich-
wohl durchführen zu können, wurde
eine richterliche Anordnung gemäß § 25
Abs.1 NGefAG des lnhaltes beantragt,
dass die Bediensteten des Katasteramtes
das Grundstuck in der Gemarkung L. zu
Zwecken der Vermessung auch im befrie-
deten Besitz betreten dürfen:

,,Es handelt sich bei der Vermessung
nicht um eine unvertretbare Handlung
im Sinne des § 888 ZPO, mit der Folge,
dass auch nicht das Prozessgericht der

ersten lnstanz zuständig ist. Herr K.

hätte die Vermessung seinerzeit durch
das Katasteramt, als auch durch einen

Öffe ntl ich bestel lten Vermessu ngsi nge-
nieur durchführen lassen können. Der
in der Anlage angeführte Bescheid von

1993 lässt ihm ausdrücklich eine
e ntsp reche nd e Wa h I mög I i ch ke it,

allerdings auch bereits die Androhung
der Ersatzvornahme (sehe ich mich

verpfl ichtet, d ie erforderl ichen Arbei-
ten selbst zu veranlassen). Da Herr K.

jedoch von diesen Möglichkeiten
keinen Gebrauch gemacht hat, rst es

nunmehr erforderlich, im Wege der
E rsatzvorna h me d ie Vermessu ng

d u rchzufü hren. Die E rsatzvorna hme
muss wiederum mit der Duldungs-

verfügung vom 1. 8. 2000 durchgesetzt
werden, wenn eine richterliche Anord-

nung nach § 25 NGefAG ergeht. Mit
Schreiben vom 7. 9. 2000 hat sich Herr
K. endgültig schriftlich geweigert, den

Bed iensteten des Katastera mtes das
Betreten des Grundstücks zu gewäh-

ren, so dass ein Rechtschutzbedürfnis
und Erfordernis besteht. "

Am 8. 9. 2000 fertigte das Amtsgericht
dazu den Beschluss:

,,Es wird den Bediensteten des
Katasteramtes analog zu § 25 Abs.l

NGefAG die Betretung des befriedeten
Besitztums in der Gemarkung L. zum

Zwecke der Vornahme von
Ve rmessu n gsa rbe ite n g estattet. "

Damit konnte die Liegenschaftsvermes-
sung nun wirklich beginnen !

Der Vermessungstrupp war dann auch
punktlich mit dem Beschluss des Amts-
gerichts vor Ort; die Polizei für den ,,Not-
fall" verständigt. Ordnungsgemäß und
mit der Bitte, nunmehr das Grundstück
betreten zu dürfen, stellten sich der Be-

hördenleiter und der Katasteramtsleiter
dann Herrn K. vor, der sich selbiges al-
lerdings ausdrücklich verbat. Daraufhin
verwies der Behördenleiter auf den
Beschluss des Amtsgerichts, erläuterte
diesen und händigte ihn an Herrn K. aus.

Nach Prüf ung des Beschlusses sowie der
Dienst- und Personalausweise ließ er
da n n das Betreten des G ru ndstücks
schließlich zu; die Vermessungsarbeiten
konnten durchgeführt werden.

D ie Ü berna h me der Vermessu ngs-
ergebnisse in das Liegenschaftskataster
wu rden u nverzug lich vera n Iasst u nd
Fortführungsmittei lung sowie Leistungs-
bescheid am 19.9. 2000 an Herrn K. ab-
gesa ndt .

Elbers, Der beschwerliche Weg
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Das Ende?

Wohl kaum: Herr K. blieb sich selbst treu;
schon am 9. 9. 2000, dem Tage nach der
Vermessung, erhob er Beschwerde beim
Amtsgericht gegen den Anordnungs-
beschluss, die am 12. 9. 2000 zu einem
N ichta bh i Ifebesch luss des Amtsgerichts
führte:

,,Die Beschwerde ist zulässig, jedoch
unbeg ründet. Die Zustä ndi gkeit des
Amtsgerichts für den Erlass des 8e-

schlusses vom 8. 9. 2000 ergibt sich aus

§ 25 Abs.l Satz 2NgefAG. Danach ist
das Amtsgericht zuständig, in dessen

Bezirk die Wohnung liegt, die auf-
grund richterl icher Anordnung durch-
sucht werden soll. Dabei ist das befrie-

dete Besitztum dem Begriff ,,Woh-
nu ng " g leichzusetzen. Angesichts des

seit 1993 entfalteten Vorgangs des
Antragsgegners, die gesetzlich vorge-

sch riebene Neuvermessu ng seines
Grundstücks zu verhindern, musste die
Verwa ltu ngsbehörde davon a usgehen,

dass die für den 8. September 2000
vorgesehene Vermessu ng da ra n

scheitern würde, dass der Antrags-
gegner den Zutritt zu dem umfriede-

ten Besitz nicht gestatten würde.
Deshalb bedurfte es eine r Entschei-
dung nach § 25 Abs.l NGefAG. Der
Möglichkeit rechtlichen Gehörs im

gerichtlichen Verfahren hat sich der
Antragsgegner selbst dadurch bege-

ben, dass er gegen die ihm am
12. August 2000 zugestellte Verfügung
zur Duldung des Betretens des Grund-

stücks mit Anordnung des Sofort-
vollzuges erst zwei Tage vor der

bea bsichti gten Vermessu ng Wide r-
spruch eingelegt hat. Ein weiteres

H i nwa rten der Verwa ltu ngsbehörde
war ihr angesichts der gesamten

Vorgeschichte auch nicht mehr zuzu-
muten."

Zu dem Nichtabhilfebeschluss des Amts-
gerichts, der dem La ndgericht a ls

Beschwerdegericht zur Entscheidung
vorgelegt wurde, erging a m 26.9. 2000
der Beschluss des Landgerichts:

,,Die Beschwerde wird auf Kosten des
Beschwe rd efü h re rs z u rü ckg ewi ese n.

Die Anord nu ng des Betretu ngsrechts
war verhältnismäßig. Es wird entgegen
der Auffassu ng des Beschwerdeführers
den Bediensteten der Antragstellerin

kei n u n beg renztes Betretu ngsrecht
gewährt, welches diesen ein Betreten

des Grundstückes ständig für die
Zukunft und zu jedem Zeitpunkt, auch

nachts, ermöglicht. Das

Betretungsrecht besteht nur zum
Zwecke der Durchführung der

Vermessungsarbeiten und ist daher
sachlich begrenzt."

Auch hiergegen wehrte sich Herr K.; aber
auch diese Beschwerde wurde am
8. 11. 2000 vom Oberlandesgericht als
unzulässig verworfen.

NaVKV 3 I 2001

Und inzwischen ...

hat das Katasteramt einen Widerspruch
gegen die Fortführung des Liegen-
schaftskatasters sowie gegen den
Leistungsbescheid erhalten, wobei u. a.

ausgeführt wird:

,,Allerdings ist durch lhre Untätigkeit
die Kostenerhebung verjährt. Mit

I h rem Leistu ngsbesc heid verl a ngen Sie

die vollständige Kostenübernahme, ich

bin nur zu 213 Eigentümer des Grund-
stücks. Das Verwaltungsgericht hat lhr
entsprechendes Ans i n nen gege nü ber
dem anderen Eigentümer abgelehnt.
Sie haben den Prozess mit Einschrän-
kungen höchstens zu 213 gewonnen,

folglich sind von mir auch keine
darüber hinausgehenden Kosten zu

übernehmen. "

Hier soll der ,,beschwerlichen Weg eines

Gebäudes in das Liegenschaftskataster"
vorerst enden, obwohl er noch nicht zu

Ende ist.,,Bürgerorientierung" beinhal-
tet manchmal eben auch zu akzeptieren,
dass der eine oder andere Bürger die
Gewichtung Bürgerrecht - Bürgerpflicht
etwas anders sieht als die Ver-
messungs- und Katasterbehörde.

Elbers, Der beschwerliche Weg
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lmmobilienpreise von Bremen und
Umgebung im Überblick

Wer ein Grundstück oder ein Wohnhaus
erwerben möchte, hört mit dem Suchen
nicht an der Stadtgrenze auf . So auch in
Bremen und Umgebun§f, wo interessan-
te lm mobilien d iesseits u nd jenseits der
Stadtstaatg renze a ngeboten werden.
Genau für diesen Käuferkreis haben sich

die Gutachterausschüsse für Grund-
stückswerte in Bremen, Brake, Delmen-
horst, D iepholz, Olden bu rg, Oste rholz
und Verden zusammengetan und einen
Flyer mit einer Servicekarte und aktuel-
len Grundstücks- und lmmobi lienpreisen
herausgegeben. Dieses informative und
ansprechende 8-seitige farbige Faltblatt
ist kostenlos bei den Katasterämtern in
Bremen und Umgebung erhältlich.

--*@
,!i!#

Die Preise sind brandaktuell von den
G utachtera ussch üssen der Reg ion ,, B re-
men und Umgebung" ermittelt worden.
Sie basieren auf den Kaufverträgen für
!mmobilien des vergangenen Jahres, also
m it Stichtag 31 . 1 2. 2000.

Das Faltblatt gibt einen Überblick uber
die Preise fur Baugrundstücke, Ein/Zwei-
familienhäuser (siehe Abbildung), Rei-

henhäuser; Doppelhaushälften und Ei-

gentumswohnungen. Vielfach hilft das
bereits zur Orientierung auf dem lmmo-
bilienmarkt.

Wenn ein Käufer oder Verkäufer für eine
lmmobilie die Wertverhältnisse exakter
wissen will, bleibt ein Blick in den
Grundstücksmarktbericht, die Auskunft
bei der jeweiligen Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses oder im konkreten
Fa I I das Verkeh rswertg utachten.

Klaus Kertscher

a
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Projektarbeit an der Fachhochschule
für Verwaltung und Rechtspflege in
Hildesheim

lnnerhalb des fünften Semesters ihres
Studiums haben die Studenten an der
Niedersächsischen Fachhochschule fur
Verwaltung und Rechtspf lege eine Pro-
jektarbeit zu erstellen. An insgesamt
zwölf Tagen wird das jeweilige Thema
erarbeitet. Es wird eine Dokumentation
erstellt und das jeweilige Projekt wird
vor interessierten Behördenvertretern
und Mitgliedern der Fachhochschule prä-
sentiert. Themen für diese Projektarbeit
kommen überwiegend von Landesbe-
hörden.

ln einem Projektauftrag galt es ein

Marketingkonzept fur die
Vermessu ngs- u nd Katasterverwa ltu ng

im Regierungsbezirk Braunschweig

zu erstellen. Dabei waren folgende stra-
tegische Ziele vorgegeben:

Erhöhung des Bekanntheitsgrades,
Verbesserung des lmages,
Festigung / Steigerung des Auftrags-
volumens (2.8. im GI5-Bereich).

lnnerhalb dieser Ziele sollte ein Marke-
tingkonzept für die nächsten 3 - 5 Jahre
entwickelt werden. Dabei war eine Be-

standsaufnahme der bisherigen Aktivi-
täten der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung durchzufuhren und darauf
aufbauend entsprechende Maßnahmen
und Aktivitäten für die Zukunft zu ent-
wickeln.
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Zu den Grundlagen der Projektarbeit
gehörten:

o Leitbild der VKV,
o Ergebnisse der Kunden- und Mitar-

beiterbef ragung aus dem Jahr 2000,
. Ergebnisse eines Workshops im No-

vember 2000, in dem u. a. strategische
Ziele der Marketingmaßnahmen erar-
beitet wurden,

. bestehende Vorschriften, u. a. auch die
Berufsordnung der Öffentl ich bestel l-

ten Vermessu ngsi ngen ieure,
o Katalog der Produkte der VKV aus der

Kosten-Leistu ngsrech n u ng (KLR), ggf.
auch Ergebnisse der KLR aus den Jah-
ren 1997 - 2000.

lm Rahmen des Projektes war auch eine
Befragung (Stichprobeninterview in der
Hildesheimer Fußgängerzone) nach dem
Bekanntheitsgrad und dem lmage der
Katasterverwa ltu n g vorgesehen; h ierbei
sollte die VKV mit anderen lnstitutionen
verglichen werden.

AIs Ergebnis liegt nun eine Dokumenta-
tion zu einem Marketingkonzept vor, die
bei lnteresse beim Autor angefordert
werden kann.

Zunächst wurde der rechtlichen Frage
nachgegangen, ob und wie weit Behör-
den Marketing betreiben können. Dazu
wurde festgestellt, dass Behörden unter
dem Gesichtspunkt des sogenannten
NonProfitMarketing sehr wohl Marke-
ting betreiben können, wenn es auch
nicht ganz unproblematisch ist. So schei-
det z. B. das klassische Marketinginstru-
ment Werbung speziel! für die VKV aus.

Darauf aufbauend wurde dann ein theo-
retisches Modell mit den Marketingin-
stru menten Prod u ktpo I iti k, D istri-
butionspolitik, Entgeltpolitik sowie
Kommunikationspolitik entwickelt und
mögliche Maßnahmen den entsprechen-
den lnstrumenten zugeordnet.

Besonders interessant in dieser Projekt-
arbeit waren die Ergebnisse der
Passantenbefragung in der Hi ldesheimer
Fußgängerzone. Von rd. 350 befragten
Personen haben 124 geantwortet. Von
diesen kannten rund 80 o/o ein Kataster-
amt, während der Begriff Vermessungs-
und Katasterbehörde nur rd. 55 o/o der
Befragten geläufig war. Das lmage eines
Katasteramtes wird von rd. einem Drit-
tel der 41 - 50 Jahre alten und der über
60-jährigen als gut angesehen, während
bei den unter 2O-jährigen keiner das
tmage gut einschätzte. Über alle Alters-
gruppen ist ein Antei! von im Mittel über
50 o/o, die keine Vorstellung über das
lmage der VKB oder der Katasterämter
haben.

Als Vorschläge von konkreten Maßnah-
men kam einiges an Ideen zusammen,
wie z. B. vorhandenes Logo und Nie-
dersachsensti I konseq uenter a nwenden,
lnterneta uftritt verbessern u nd in den
Suchmaschinen die Trefferquote unter
den zehn Besten erhöhen, öffentliches
Versprechen zur Qualität der Produkte,
Schulung des Personals, Marketing in die
Organisation einbinden.

Die sechs Studentinnen und Studenten,
die an der Projektarbeit beteiligt waren,
haben das Projekt erfolgreich abge-
schlossen und am Ende eine nahezu per-
fekte Präsentation ihres Projektes abge-
Iiefert, wobei die VKV in einem positi-
ven Bild dargestellt wurde.

lJwe Strauß

NaVKV 3 I 2001
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Nachfolge Deutsche Grundkarte

Die analog geführte Deutsche Grund-
karte hat eine breite Verwendung in
Verwaltung und Wirtschaft gefunden.
Sie ist als Planungsgrundlage und auch
als Übersichtskarte zur Orientierung von
vielen Stellen geschätzt worden.

Mit der fortschreitenden Umstellung der
analogen Kartenwerke in digitale Form

sollten in einem Diskursprojekt die An-
forderungen der Kunden in diesem
Maßstabsbereich ermittelt werden. Die-
ses Diskursprojekt ist im Frühjahr 1998

durchgeführt worden und hat ergeben,
dass die Nutzer der DGK 5 auch künftig
ein Produkt mit vergleichbaren lnhalten
benötigen.

Das Nachfolgeprodukt soll die Amtliche
Karte 1 : 5000 oder kurz: die AK 5 sein.
Diese wird neben den lnhalten der ALK
weitere lnformationen aus ATKIS@ ent-
halten, uffi sowohl für Planungen als
auch für Orientierungszwecke die ent-
sprechenden Nutzergruppen zu befrie-
digen.

Da d ie Fortf ü h ru ng der Deutschen
Grundkarte in Niedersachsen überwie-
gend bereits eingestellt worden ist, die
AK 5 noch nicht vorliegt, die Nutzer aber
mit zunehmendem Nachdruck die Ein-
führung des Nachfolgeproduktes for-
dern, wird in Kürze ein ,, Übergangs-
produkt" - die AK S-Vorstufe - realisiert.
Vorgesehen ist, sie aus der ALK abzulei-
ten, wobei der interaktive Aufwand mi-
nimiert werden soll. Eine Ergänzung der
ALK-Inhalte um ATKIS@-Informationen ist
vorerst nicht vorgesehen.

lnformationen
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U nter Berucksichtigung dieser Vorgaben
sind derzeit Präsentationsvorschriften
für die AK S-Vorstufe in Vorbereitung,
die fur die Standardpräsentationen ver-
bindliche Gestaltungsregeln vorgeben
werden. Vorgesehen ist eine farbige und
eine schwarz/weiße Standardausgabe.
Die monochrome Ausgabe verfugt dabei
über Mindestinhalte, die in der Farbaus-
gabe durch Hintergrundfarben weiter
differenziert werden. Eine Reduzierung
des interaktiven Aufwandes bei der Ab-
leitung wird dadurch erreicht, dass

Einzelsymbole nur im erforderlichen
Umfang Verwendung finden und weit-
gehend automatisiert platziert werden.
Zudem werden Flächenraster zum Bei-
spiel fur Wald, Grunland, Friedhöfe und
ähnliche flächenhafte Objekte verwen-
det.

Lediglich im Bereich der Schriften wer-
den Nacharbeiten unvermeidbar sein,
die jedoch durch eine Ausdünnung der
lnhalte reduziert werden sollen.

Sicher wird die AK 5-Vorstufe mit diesem
Layout noch n icht a llen N utzera n-
forderungen gerecht, aber - gemessen

am Aufwand - wird ein Produkt entste-
hen, das eine wirtschaftliche Übergangs-
!ösung darstellt und im Zusammenhang
mit der ALKIS@/ATKIS@ - Harmonisierung
zur AK 5-Endstufe weiterentwickelt wer-
den kann.

Anja Diers
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125 Jahre auch im KA ROW

Das Katasteramt Rotenburg hat als eines
der ersten der vor 125 Jahren gegründe-
ten Dienststellen die Gelegenheit zu ei-
nem Tag der offenen Tür am Sonntag,
den 6. 5. 2001 genutzt.

Was waren unsere Ziele?

Wir wollten den interessierten Menschen

der Region

. die in 125 Jahren meist im Verborge-
nen geleistete Arbeit des Katasteramts
veranschaulichen,

. Rechenschaft ablegen über die sinn-
volle Verwendung der dazu erforder-
lichen Steuergeldel

. die Palette unserer
Produkte und Dienst-
!eistungen näher
bringen,

. unsere Verbunden-
heit mit der Region
doku mentieren.

Was haben wir dafür
getan ?

Das gesamte Team hat
sich enorm engagiert
und

Luftbildel Beispiele zur Verwendung
heuti ger Geo-Basisdaten,
Verfahrensabläufe zur Bodenricht-
u nd Verkeh rswerterm ittl u ng

o und am Sonntag (verstärkt durch
Herrn Schui aus Bremervörde samt
G PS-Ausrustu ng)

erläutert und beraten,
bewirtet sowie
einen Schätzwettbewerb mit 7 Aufga-
ben (Strecke, Umfang, Höhe, Fläche,
Menge, Schwere, Geschwindigkeit)
veranstaltet und 10 Preise ausgelobt.

Was ist uns widerfahren ?

Der Ansturm und das lnteresse der Be-

völkerung war so überraschend wie er-
freulich; ca. 500 Personen konnten be-
grüßt werden. Am Schätzwettbewerb
haben 90 Personen teilgenommen.

Lassen Sie
sich GPS erläutrerlt ...

Katasteramt Rotenburg (Wümmc)

Tag der offenen Tür
Sonntag 06. Mai 20Ol

11.00 bis 17.ffi Uhr

Schauen Sie uns in die Karten ...

im Vorwege Ausstel-
!ungen organisiert
und aufgebaut zt)

den Themen

Katasternachweise
im Wandel der Zeit
am Beispiel einer Ge-

ma rku ng,
E ntwicklu ng der
Messtechnik von der
Uraufnahme zur
G PS-Vermessu ng,
Angebotspa lette der
aktuellen und histo-
rischen Karten und

Informieren Sie
sich über Immobilienwerte ...

Wir freuen uns auf lhren Besuch.

n
Verrnessungs- und Kntosterbehörde
Rotenburg / §hde
-Katasteramt Roten butg-

Llhnenweg 9
273§6 Rotenburg
Info-Tel.: 0,{2 6l I 7 1219

lnformationen
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den Amtern der eigenen sowie der
u m liegenden Katasterbehörden, ein-
schließlich VKB Nienburg und
Nordostheide, für die Unterstützung
durch Rat, Tat und Exponate,
dem Förderkreis Vermessu ngs-

technisches Museum e.V. fur die Be-

reitstellung historischer lnstrumente
u nd G ru ndsteuer-Anweisu ngen,
dem lnstitut für Heimatforschung
Rotenburg für die Unterstützung und
Bereitstellung eines Exponates,
der Sparkasse Rotenburg-Bremer-
vörde fur die Bereitstellung von Stell-
wänden,
der zuständigen Stelle f ur das Wetter,
das nicht geeigneter hätte sein kön-
nen.

Ernst Kramer

Besonders umlagert waren

d ie Geschäftsstel le G utachtera ussch uss

- u. a. wegen der angebotenen Einfa-
m i I ie n h a u s- Ku rz bewe rtu n g,

d ie G PS-Messstation,
die (zwar fachlich nicht ganz authen-
tisch, dafür bodenständig und detail-
liert gesta ltete) h istorische Mess-Sze-

fle,
o das Kataster-Caf6 - etwa 20 Torten,

bzw. Kuchen, waren nicht zu viel.

Bedingt durch das große !nteresse der
Bevö!kerung war der Sonntag fur die
meisten von uns Ausrichtern nicht gera-
de erholsam, aber erlebnisreich und in

hohem Maße zuf riedenstellend. Die
o. a. Ziele wurden fur jeden erkennbar
erreicht. Nicht zuletzt deshalb hat es

allen Spaß gemacht.

Wem haben wir zu danken ?

Ein besonderer Dank für den erfolgrei-
chen Verlauf gilt

o den beiden örtlichen Zeitungsverla-
gen - Rotenburger Kreiszeitung und
Rotenburger Rundschau fur die
wohlwollende und umfangreiche Be-

richterstattung du rch mehrere beg lei-
tende Artikel,

lnformationen
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Radwanderkarte,,solling und Umge-
bung" eingeweiht

Am 2. Juli 2001 wurde mit der han-
noverschen Regierungspräsidentin Ger-
traude Kruse die Radwanderkarte
,Solling und Umgebung" offiziell vor
Ort eingeweiht. Eingeladen von der LGN

und organisiert vom Katasteramt Holz-
minden, trafen sich der dortige Ober-
kreisdirekton der Landrat, der Burger-
meister von Holzminden und einige wei-
tere Gäste aus Politik, Land- und Forst-
wi rtschaft m it der Reg ieru ngspräsidenti n

in Silberborn m itten im idyllischen
Solling. Nach einer kurzen Präsentation
der Karte und des Begleitheftes startete
die ganze Gruppe gemeinsam mit den
Med ienvertretern per Peda I Richtu ng
Naturschutzgebiet Mecklenbruch, wo
unter fachkundiger Leitung eine kleine
Führung stattfand. ln Hellental endete
die offizielle Probefahrt schließlich mit
einem gemeinsamen Mittagessen. Die
Regierungspräsidentin lobte das Karten-
werk ausführlich vor der Presse und be-
tonte, dass sie die gute Qualität und die
Zuverlässigkeit der LGN-Radwander-
karten sehr schätze.

Doris Kleinwächter

J,
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Ausbildungserfolg für die niedersächsi-
sche VKV

Lediglich rund 1 % aller Absolventen der
Großen Staatsprufung erreichen ein
,,sehr gut" auf dem Zeugnis. Einer von
ih nen u nd zwar im Fachgebiet
,,Vermessu n gs- u nd Liegenschaftswesen "
des Oberprüfungsamtes (OPA) - ist der
Niedersachse Dipl.-lng. Andreas Teuber
aus Oldenburg, der im Jahr 2000 als ein-
ziger aller Geodäten in der Bundesrepu-
blik (ohne Bayern und Baden Württem-
berg) mit dem Prädikat,,sehr gut"
a bsch loss.

Das Kuratorium des OPA hat ihm deshalb
ein Stipendium für eine Auslands-
studienreise zuerkannt. Die Freude da-
rüber liegt auch auf Seiten der nieder-
sächsischen Ausbildungsstellen ging
d iese Auszeich n u ng doch bereits 1 995
und 1997 an Kandidaten aus Lüneburg
und Oldenburg (zweimal).

Klaus Kertscher

#nformation

Flyer für die VKB

Die Arbeitsgruppe ,,Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit" hat den Vermes-
sungs- und Katasterbehörden fünf Vor-
lagen für Flyer zur Verfügung gestellt.
Zwei Flyer informieren uber die Tätig-
keitsfelder der VKB und die übrigen drei
bieten' vertiefende Produktinformati-
onen.

Zur ersten Gruppe gehören die Flyer mit
den Titeln ,,Unser Serviceprogramm für
lhr Bauprojekt" und ,,Unser Service-
programm fur lhre lmmobilie". Bauher-
ren und !mmobilienbesitzer sollen damit
einen Überblick über das Serviceangebot
der VKB in den Aufgabenbereichen
Lieg e n sc h aftsve rm ess u n g e n/La g e p lä n e

und Wertermittlung erhalten. Mit den
spezielleren Produktinformationen der
zweiten Flyergruppe werden vertiefen-
de Produktbeschreibungen für den Kun-
den, der sich gezielter informieren will,
in den Tätigkeitsfeldern Liegenschafts-
vermessung, Wertermittlung und Boden-
ordnung angeboten.

Die Flyergruppen haben jeweils ein ein-
heitliches,,Layout" erhalten. Während
die ,,Serviceflyer" wenig Text und mehr
gestalterische Elemente aufweisen, ver-
fügen die,,Produktinformationen" über
mehr Text auf farbigem Untergrund.

!nformationen
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Zur freien Gestaltung steht den
Vermessu ngs- u nd Katasterbehörden
eine Seite zur Verfugung,die mit
Konta ktad ressen u nd/oder Anfa h rt-
skizzen gefullt werden kann. Außerdem
können die Abbildungen bei Bedarf den
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden. Die übrige Gestal-
tung sollte jedoch beibehalten werden,
u m ein ein heitliches Auftreten der
Vermessu ngs- u nd Katasterverwa ltu ng
zu gewährleisten.

Die Arbeitsgruppe Marketing hofft, dass

die angebotenen Vorlagen vielfach Ver-
wendung finden und plant eine Fort-
schreibung und Erweiterung des Ange-
botes, um die Behörden vor Ort in ihrer
Öffentl ich keitsarbeit zu unterstützen.

Anja Diers

KßVKB
Vermesgung§, und Katasterbehönde
§üdniedersachsen

Bodenordnung
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Elektronische Signaturen im amtlichen
Vermessungswesen?

Der Umgang und das Versenden digita-
ler Daten gewinnt immer mehr an Be-

deutung. In diesem Zusammenhang sind
elektronische Signaturen seit einiger Zeit
im Gespräch. Das zeigt sich auch durch
die Neufassung des Signaturgesetzes
(SigG) vom 22.5. 2001. Es stellen sich die
Fragen, was sich h inter dem Beg riff
,,elektronische Signaturen " im amtlichen
Vermessungswesen verbirgt und wo sie

kunftig verwendet werden könnten?

Während sich Manipulationen in analo-
gen Daten leicht nachweisen lassen, sieht
man elektronischen Daten keine Verän-
derungen an. Hier können elektronische
Signaturen die Daten bei der Übertra-
gung zwischen Absender und Empfän-
ger vor Manipulationen schützen und die
Authentifizierung des Verfassers, d. h.

seine Echtheit, gewährleisten. ln dem
SigG werden verschiedene Rahmenbe-
dingungen in einem gestuften System
vorgegeben.

E I e ktro n ische Si g n atu r

Die Merkmale einer elektronischen Sig-
natur werden bereits durch ein Scannen
der Unterschrift erfullt. Da die gescannte
Unterschrift aber relativ leicht manipu-
lierbar ist, geht von ihr keinerlei Sicher-
heitswert oder Rechtsverbindlichkeit aus.

Fo rtgesch rittene
e I e ktro n ische Si g natu r

Bei der fortgesch rittenen elektron ischen

Signatur werden die Daten mit der zu-
gehörigen Signatur so verknupft, dass

eine nachträgliche Veränderung erkannt
werden kann. Dafür kann ein Schlussel-
paar eingesetzt werden. Der Absender
komprimiert seine Daten zu einer Pruf-
summe mit einem Schlüssel des Empfän-
gers, der z. B. über dessen Homepage zu

erhalten ist. Die Prufsumme wird den
Daten angehängt und mit versandt. Mit
dem zweiten Sch !üssel des Sch lussel-
paares, der ausschließlich dem Empfän-
ger zugeordnet ist, verschlüsselt und
komprimiert auch er die empfangenen
Daten und vergleicht beide Prüfsummen.
Daten ma n ipu lationen kön nen a uf ge-
deckt werden, denn wenn beim Trans-
port der Nachricht auch nur ein Bit ver-
ändert wurde, dann passen beide Pruf-
summen nicht zusammen.

Das Verfahren erfolgt automatisiert und
nimmt wenig Zeit und Speicherkapazi-
tät in Anspruch. Weil bei fortgeschritte-
nen elektronischen Signaturen die be-
rechtigte Benutzung der Signatur-
schlüssel nicht zuverlässig geprüft wird,
gilt diese Signaturform im Rechtsverkehr
a ls n icht geeig net.

Qua I ifizierte elektron ische Sig natu r

Bei der qualif izierten elektronischen Sig-
natur wird gegenüber der fortgeschrit-
tenen elektron ischen Sig natu r zusätzlich
die Datenherkunft und der Name des
Verfassers zuverlässig nachgewiesen.
Hierzu werden die personenbezogenen
Daten des Verfassers bei einem Zertifi-
zierungsdienstanbieter h i nterlegt (ohne

Prüfung).Dieser stellt dann ein qualifi-
ziertes Zertifikat, also eine amtliche Be-

scheinigung aus, mit der eine qualifizier-
te elektronische Signatur erstellt werden
kann.

Die qualifizierte elektronische Signatur
wird bei der beabsichtigten Anderung
des B ü rgerlichen Gesetzbuches (BG B)

aufgegriffen, um sie den in der Regel

vorgesehenen eigenhändigen Unter-
sch riften g leichzustel len. Schwach pu nkt
dieser Signaturform ist allerdings, dass

sie nur für die Dauer ihrer Gultigkeit, und
danach nur noch zwei Jahre prüfbar ist.

Akkred iti e rte Si g n atu r

Dieses Problem lässt sich durch die ak-
kred itierte Sig natu r lösen: Neben den
Anforderungen an die qualifizierte elek-
tronische Signatur findet hier eine be-
hördliche Prufung der technischen Ver-
fahren und der Person des Antragste!-
lers statt. Dadurch kann der ,,Nachweis
der umfassend gepruften administrati-
ven Sicherheit" erbracht werden. Akkre-
ditierte Zertifikate sind über dreißig Jah-
re online prüfbar.

Mit diesem gesetzlichen Rahmen kann
auch erörtert werden, ob und wie elek-
tron ische Sig natu ren in der Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung genutzt
werden können.

Anwendung P53

Die akkreditierte Signatur wird bereits
schon jetzt in den Dienststellen der
Vermessungs- und Katasterverwaltung
i m Rahmen des Hausha ltsvol lzugssystems
(P53) eingesetzt. Es handelt sich um ei-
nen behörden internen Vorga ng zur Aus-
führung des Haushalts.

Einsatz
i m a mtl i che n Vermessu ngswesen

Fü r das a mtliche Vermessu ngswesen
bleibt noch zu prüfen, ob für einen Ein-
satz elektronischer Signaturen über-
haupt fachliche Notwendigkeit besteht
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und, inwieweit dadurch Verfahrens-
optimierungen erreicht werden können.
Eine Voraussetzung fur die Anwendung
ist, dass die neuen Verwaltungsvorschrif-
ten a n lässlich der Neufassu ng des
NVerm KatG den E insatz elektron ischer

Signaturen ermöglichen.

Die Anwendung elektronischer Signatu-
ren wäre zum Beispiel möglich bei

o Auszügen,
o einem Datenaustausch für Unter-

lagenvorbereitu ngen,
o der Übersendung von Vollmachten,
o Grenzfeststellungs- und Abmarkungs-

verfahren, zum Beispiel bei Nieder-
sch riften ü ber den G renzterm in a uf
graphischen Feldbüchern,

o Übernahmen in die tnformationssyste-
me der Vermessungs- und Kataster-
verwa ltu ng,

o dem Datenaustausch zwischen Behör-
den.

lnsoweit wird im Rahmen der neuen Ver-
waltungsvorschriften anlässlich der Neu-
fassung des NVermKatG auch das The-
ffiä,elektronische Signaturen" diskutiert
werden müssen . Ziel ist dabei die bishe-
rige Sicherheit des amtlichen Vermes-
sungswesens zu erhalten, dabei aber die
Arbeitsabläufe soweit wie möglich zt)

optim ieren.

lngo Meyer

t

Information

Harmonisierung OK ALKIS@- ATKIS@

abgeschlossen

Die Harmonisierung der liegenschafts-
rechtlichen Sicht mit der geotopograf-
ischen Anschauung der Geobasisdaten ist
auf Adv-Ebene abgeschlossen ! Künftig
wird es eine einheitliche,,Sicht der Din-
ge" geben, wobei fachlich nach Objekt-
bereichen differenziert wird, und zwar
nach

. Flurstuck, Lage, Punkt,
o EigentümeL
o Gebäude,
. Tatsäch liche N utzu ng,
. Bauwerke, Einrichtungen und sonsti-

ge Anlagen,
o Relief,
o Gesetzliche Festlegungen, Zuständig-

keiten, Gebietsei n heiten,
o Präsentation, N utzerprof ile.

Die Objektbereiche fassen jeweils die
Objektartengruppen zusammen, die die
neue, d. h. die harmonisierte Sicht auf
die Geobasisdaten repräsentieren. Am
deutlichsten wird das in dem Objekt-
bereich ,,Tatsächliche Nutzu frg" , der

o Siedlungsflächen,
o Verkeh rsf !ächen,
. Vegetationsflächen und
. Gewässerf lächen

unterscheidet, oder auch in dem Objekt-
bereich ,, Ba uwerke, E in richtu ngen, u nd
sonstige Anlagen " , .rl dem eine entspre-
chende Differenzierung stattfindet; un-
ter anderem zum Beispiel in die Objekt-
a rteng ru ppen

. Ba uwerke u nd E in richtu ngen in
S ied lu ngsf lächen,

. Bauwerke, Anlagen und Einrichtun-
gen für den Verkehn

o Besondere Vegetationsmerkma le,
o Besondere Angaben zum Gewässer.

Die Objektartengruppen fassen dann
u nter Berücksichtig u ng fach !icher oder
mode! ltech n ischer Aspekte Objektarten
zusammen; sie sind die modellierten
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Abbildungen der realen Sachverhalte. So

gibt es zum Beispiel in der Objektarten-
gruppe ,,Gewässerf lächen "

o Wasserlauf,
o Stehendes Gewässer;
. Meer u nd
o Hafenbecken;

in der Objektartengruppe ,,Bauwerke
und Einrichtungen in Siedlungsflächen"
unter anderem

o Turm,
o Vorratsbehälten Speicherbauwerk,
o Leitu ng ...

Vorbeha ltlich der a bsch ließenden Be-
schlüsse verschiedener AdV-Gremien ist
damit auch für Niedersachsen die Basis

geschaffen wordeh, hunmehr auch den
G eobasisdaten besta nd-VKV N iedersach-
sen festzulegen. Dies soll auf der Grund-
lage der vorliegenden Stellungnahmen
der Bezirke und in Abstimmung mit der
AG ALKIS@-NI bis zum September 2001

erf o !gen.

U nter Geobasisdaten-VKV N iedersachsen
werden die Daten verstanden, die zur Er-
f ü llu ng des m it der Neufassu ng des
NVermKatG vorgesehenen gesetz! ichen
Auftrags vorgehalten werden müssen.
Gesetzlicher Auftrag in diesem Sinne ist

o die Vorhaltung eines Landes-
bezugssystems,

o der Nachweis der Liegenschaften mit
Hinweisen auf öffentlich-rechtliche
Festlegungen,

o der Nachweis der Topografie.
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Nach der Beg rü nd u ng des Gesetzent-
wurfs beinhaltet dies die landesweit flä-
chendeckende und aktuelle Führung des

erforderlichen,, Kernbestands" notwen-
diger Angaben zum Grund und Boden,
die

. das Eigentum am Grund und Boden si-

chern (Funktion des Liegenschafts-
katasters a !s a mtliches Verzeich n is im

Sinne § 2 GBO),
. eine geordnete Daseinsvorsorge durch

den Staat gewährleisten (Funktion des

a mtlichen Vermessu ngswesens a ls

G eo basisi nfo rm ati o nssyste m).

Mit der Festlegung der Geobasis-
daten-VKv Niedersachsen kann auch das
nächste ,, Mäßnahmepaket" zur Vorbe-
reitu ng der ALKTS@-M ig ration a ngepackt
werden; gleichzeitig kann das Projekt
,, I nformationsma nagement" (Stichwort:
TIM) auf konkrete Beine gestellt werden.

Mit anderen Worten: ALKIS@, ATKIS@ und
übrigens auch AFlS@ haben,,auf dem
Papier" zu einer einheitlichen Sicht der
Dinge gefunden; hat sich diese Sicht erst

,,in unseren Köpfen" verfestigt, ist auch
der Weg zur praktischen Tat, sprich zur
Umsetzun§f , nicht mehr weit!

Dem aufmerksamen Leser des letzten
Nachrichtenheftes sei an dieser Stelle
noch,,verrate[", dass Sumpf nunmehr
unstrittig eine Vegetations- und ergo
eine Landfläche ist!

Annegret Kähler-Stier

a

lnformation

sAPOS@

Das 4. SAPOSt-symposium ist für 2002
von dem Veranstalten der Arbeitsge-
meinschaft der Vermessu ngsverwa ltu n-
gen der Länder der Bundesrepublik
Deutschland (AdV), an das Land Nieder-
sachsen vergeben worden. Es wird vom
21 .-23. Maa 2002 in Hannover stattfin-
den und soll als Forum für aktuelle wis-

senschaftliche Entwicklungen und prak-
tische Anwendungen die Fortschritte in

dem Bereich SAPOS@ transparent ma-
chen; der Rahmen wird vor allem durch
Tutorials, Fachvorträge und Fachfirmen-
ausstellungen geprägt. Ausrichter ist der
Landesbetrieb Landesvermessung und
Geobasisinformation Niedersachsen
(LG N).

Hans-Hermann Kropp

21 .-23. Mai 20[Jl2
Hannover

4. SAPOS@-symposium

Arbeitsgemel nschaft der
Vennessun gsvenrrraltu ngen
der L&rder der Bundesrepublik
Deutschland AdV

http://www.sapos.de

http://www.lgn.de
,'{tLGN
Landesrcrmesrung + Geobasisinformation
Niedercachsen
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Buchbesprechungen

Strateg isches G lS-Management
Grundlage,
Systemeinfuhrung und Betrieb
Franz-Josef Behr

2., überarb. Auflage 2000,
395 Seiten kartoniert 118,- DM
ISBN 3-87907-350-3
Herbert Wichman,
H üth ing Fachverlage, Heidelberg

Geoinformationssysteme halten zuneh-
mend in fast allen Bereichen und Diszi-
plinen unserer Dienstleistungsgesell-
schaft Einzug. Unverzichtbare lnfrastruk-
tu rma ßna h me daf ü r ist u. a. a uch ein
gutes und umfassendes Angebot an
Fachliteratur. Das Buch,,Strategisches
GIS-Management" behandelt nicht nur

anhand vieler Beispiele, Checklisten
und einer detaillierten Synopse uber GIS-

Produkte in den verschiedenen Fachbe-
reichen - die mit der Einfuhrung und
Nutzung von GIS verbundenen Aufga-
ben und Tätigkeiten, sondern gibt in 81

Abbildungen, 17 Textboxen und 25 Ta-
bellen auch die umfangreichen Erfahrun-
gen des Autors beim Einsatz von GIS wie-
der. ln 14 Kapiteln wird ein phasenorien-
tiertes Vorgehensmodell bei der Einfuh-
rung von GIS vorgestellt. Dabei gliedert
sich das Buch in zwei wesentliche Teile.
Zunächst werden in den Kapiteln 1 bis 4

Grundlagen (Definition und Struktur von
GlS, Datenhaltung, Kommunikation) er-
arbeitet, die f ür das Vorgehen sowie für
die Einschätzung und Bewertung ver-
sch iedener Systema nsätze erforderlich
sind. ln den Kapiteln 5 bis 14 werden
dann die verschiedenen Projektphasen
von der strategischen Planung bis zum
System betrieb besch rieben.

Nach einem einleitenden Kapitel uber
die Begriffsbestimmung von GIS und zum
Phasenkonzept, werden in Kapitel 2 die
Grundlagen von GIS mit den Schwer-
punkten vektororientierte Geometrie,
rasterorientierte geometrische Model I ie-
rung sowie hybride Verarbeitung vorge-
stellt. Besonders gelungen ist dabei die
rasterorientierte geometrische Mode I I i e-

rung beschrieben; die topologischen
Modellierungsaspekte (Knoten, Kante,

Masche) kommen im Vergleich zu den
geometrischen G rundstru kturen (Pu nkt,
Linie, FIäche) leider ein wenig zu kurz.

ln den Kapiteln 3 und 4 werden die Kom-
ponenten von Datenhaltungssystemen
und die unterschiedlichen Daten-
haltungsmodelle (relationa!, objekt-
relational und objektorientiert) sowie
die Grundlagen der Kommunikation
(Datena usta uschsch n ittste I I en, Ü bertra-
gungsmedien, Netzwerkstandards, Pro-
tokolle und internetbasierte Dienste)
beschrieben. Hervorzuheben ist die gute
Übersicht über Kommunikationsstan-
dards (FDDI, Ethernet, lnternetdienste
und Funktionen). lm Kapitel Schnittstel-
len werden nicht nur alle gängigen
vektor- und rasterorientierten Formate
erläutert, sondern in einer Textbox auch
ein vollständiger Überblick uber die GIS-

releva nten Norm u ngsbestrebu ngen von
CEN, l5O und OGC angeboten.

lm Hauptteil werden die verschiedenen
Proje ktp h ase n von d e r Proje ktvo r-
bereitung bis zum Systembetrieb aus-
führlich unter technischen, personellen
und organisatorischen Aspekten erör-
tert. ln ha lte der ü bergeord neten, stra-
tegischen Planung sowie Form und Ab-
lauf von lst-Erhebung und Anforde-
rungsanalyse werden ebenso behandelt
wie die lnhalte der konzeptuellen Mo-
dellierung. Durch Datenmodellierung
sowie fachliche und informations-
techn ische Konzeptentwickl ung werden
die Eigenschaften der künftigen lnfor-
mationsarchitektur festgelegt, durch
Kosten-N utzen-U ntersuch u ng bewertet
und in der Ausschreibung veröffentlicht.
Die Schritte einer Systemauswahl werden
inhaltlich im einzelnen beschrieben. Auf-
grund des Systementscheids erfolgt die
Einführung des ausgewählten Systems
in nerha lb des U nterneh mens. M it der
Phase der Datenübernahme und -erfas-
sung geht das GIS in die operationelle
Nutzung uber. Am Beispie! eines Kanal-
informationssystems werden d ie strate-
gischen und operationellen Nutzungs-
aspekte beschrieben und quantifiziert.

Die Kapite! 1 1 und 12 beschäftigen sich
ausführlich mit der Systemauswahl und
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Systemeinführung (Ausschreibungs-
grund lagen, Pfl ichtenhefterstel I ung,
Angebotsbewertung, Systemtests, Ver-
tragsgestaltungsgrundsätze und H inwei-
se zur Systemeinführung).

lm Kapitel 13 werden die Datenerfas-
sungsverfahren der manuellen Digitali-
sierung, halbautomatischen Vektorisie-
rungen und automatischen Raster-
datenkonvertierungen ebenso behan-
delt wie die Übernahme von digitalen
Datenbeständen über bild- und objekt-
stru ktu rierte Sch n ittstel lenformate. Der
Abschnitt Qualitätssicherung gibt einen
kurzen Überblick über Qualitätssiche-
rungsverfahren sowie über den Ablauf
von dv-gestützten Fehlersuchen und
Kontrol I mög I ich keiten.

Kapitel 14 beschäftigt sich mit Tätigkei-
ten und Maßnahmen beim System-
betrieb und beim Systemwechsel.

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis
(Kapitel 15) und eine detaillierte Check-
liste über die Projektphasen im Anhang
runden den insgesamt guten Eindruck
dieses Werkes ab.

Mit der überarbeiteten Auflage stellt der
Autor ein umfassendes, didaktisch gut
aufbereitetes Arbeitsmittel fur jeden zur
Verfügun§f, der in die Entscheidungsfin-
dung bei der Einführung eines GIS ein-
gebunden ist. Die lnhalte können sowohl
systematisch in der Reihenfolge der Ka-
pitel als auch selektiv durch Auswahl
besti mmter Themenschwerpun kte erar-
beitet werden.,,Strategisches GIS-Mana-
gement" ist ein Fachbuch, das nicht nur
Studierenden und Lernenden einen gu-
ten Überblick uber die technischen, per-
sonellen und organisatorischen Aspekte
bei der Einführung eines GIS gibt, son-
dern auch fur den Praktiker ein fundier-
tes Nachschlagewerk für seine tägliche
Arbeit darstellt.

Rolf Ueberholz
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Rechtsprechung

Der Bieter in einem Zwangsversteige-
rungsverfahren hat keinen Schadens-
ersatzanspruch gegen den Gutachter-
ausschuss oder einen Sachverständigen
wegen möglicherweise fehlerhaften
Wertgutachtens, es sei denn, es handelt
sich um einen in sittenwidriger Weise
vorsätzlich herbeigeführten Schaden.
(Nicht amtlicher Leitsatz)

Oberlandesgericht Oldenburg U rtei I vom
12. 1. 2001 - 6 U 231/00 -

Sachverhalt

Auf Veranlassung des Amtsgerichts
Nord horn erstattete der G utachter-
ausschuss für den Bereich des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim am7. 5. 1998 in

einer Zwangsversteigerungssache ein
Verkehrswertgutachten über ein ge-
werbliches Grundstück, gelegen im Ge-

werbegebiet Süd der Stadt N. Eigentü-
mer des Grundstücks war Herr K., Tief-
bau- und Abbruchunternehmer.

Die Einsichtnahme in die Akte der
Baugenehmigungsbehörde ergab, dass

1989 ein Bauantrag für die Errichtung
einer Maschinen- und Lagerhalle auf
dem vorderen Tei! und einer Garagen-
zeile auf dem hinteren Grundstücksteil
gestellt worden war. Beide Gebäude
wurden noch in 1989 genehmigt, 1991

wurde durch einen Nachtrag für die ge-
plante Garage nzei le eine Vergrößerung
der Bautiefe von 6,40 m auf 9,40 m ge-
nehmigt; im selben Jahr wurde dieses

Gebäude, größtenteils aus Altmateriali-
en, errichtet.

Die Baugenehmigung für die Maschinen-
und Lagerhalle wurde im Jahr 1992 bis

1995 verlängert und 1995 widerspruchs-
Ios wegen Zeitablaufs widerrufen.

Am 7.5. 1998 besichtigte der Gutachter-
ausschuss das Grundstück und stellte
dabei fest, dass in dem als Garagenzeile
deklarierten Gebäude Baumaschinen
und -fahrzeuge gewartet und repariert
wurden; neben einer Werkstatt enthielt
das Gebäude mehrere Lager- und
Mag azinräume. lm Übrigen war das

Grundstück durch Bauschuttablage-
rungen um rd. 1 m angefüllt worden; nur
der Zugang zu dem ,Garagengebäude"
war planiert, der Rest des Grundstücks
jedoch nicht. Dort standen und Iagen
verschiedene Altmaterialien wie z. B.

Garagentore, Stahlträger, auch einige
Bewehrungskörbe und Baumaschinen
und Baumaschinenteile; zwischen diesen
Altmaterialien und Maschinen war das

Grundstück verunkrautet und uneben.

lm Zwangsversteigerungstermin am
24.3. 1999 erwarb das Grundstück durch
Zuschlag der Containerunternehmer 8..
Vier Wochen danach erhielt der
Gutachterausschuss einen Schriftsatzdes
Rechtsanwalts 1., in dem mitgeteilt wur-
de, dass auf dem Grundstück großvolu-
mige Betonfundamente gefunden wor-
den waren, die den neuen Eigentümer
bei der bea bsichtigten N utzu ng des

Grundstücks behinderten und daher mit
einem Kostenaufwand von rd.25 000 DM

entfernt werden müssten.

Eine erneute Ortsbesichtigung ergab,
dass auf der mittlerweile aufgeräumten
Freifläche des Grundstücks einige Funda-

mente vorha nden wa ren, d ie der
Gutachterausschuss bei seiner Besichti-
gung ein Jahr zuvor nicht entdeckt hat-
te.

lm erstinstanzlichen Klageverfahren vor
dem Landgericht Osnabrück konnte von
den K!ägern nach dem Ergebnis der Be-

weisaufnahme nicht der Nachweis ge-
f ü h rt werden, dass der G utachter-
ausschuss mit zumutbarem Ermittlungs-
aufwand die Fundamente hätte sehen
müssen; daher wurde die Klage abgewie-
se n.

ln der Berufung begehrte der Kläger B.

erneut Schadensersatz vom Land Nieder-
sachsen wegen Amtspflichtverletzung
gemäß § a:g BGB.

Aus den Gründen

,,Die Klage wird zurückgewiesen ... Eine
Haftung nach (§ 839 BGB i. V. m. Art. 34
GG) setzt voraus, dass eine nicht nur der
Allgemeinheit, sondern einem Dritten
gegenüber bestehende Amtspf Iicht ver-
letzt wird. Ob der Geschädigte Dritter im
Sinne des § 839 ... ist, bestimmt sich da-
nach, ob die Amtspflicht mindestens
auch die Wahrnehmung der lnteressen
des Einzelnen bezweckt Bei einer
f ür das Gericht entfalteten Sachverstän-
digentätigkeit hat der Gutachter-
ausschuss keine Amtspf lichten wah rzu-
nehmen, die dem Schutz der lnteressen
eines künftigen Bietinteressenten oder
Ersteigerers dienen. Der gerichtlich fest-
zusetzende Grundstückswert ... hat Be-

deutung für die nach § 74 a Abs. 1 ZVG

zu beachtende Wertgrenze, so dass die
Wertermittlung sich reflexartig auf die
!nteressen des Eigentümers und anderer
Berechtigter auswirkt, und zwar dahin-
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gehend, dass der gena n nte Personen-
kreis vor einem Verlust durch zu niedri-
ge Festsetzu ng oder ga r Versch leude-
ru ng des G ru ndstücks gesch ützt wird.
Diese lnteressen hat der zur Wertermitt-
lung hi nzugezogene Gutachterausschuss
mit zu berücksichtigen, nicht aber die
möglicherweise gegenläufigen lnteres-
sen eines kunftigen Ersteigerers.

Es kann nicht festgestellt werden, dass

die Mitglieder des Gutachterausschusses
in einer gegen die guten Sitten verstoß-
enden Weise leichtfertig sich ihres
Gutachtenauftrags entledigt hätten. Sie

waren nicht gehalten, bei der Grund-
stücksbesichtigung nachhaltig zu über-
prufen, ob der Grundstückseigentümer
begonnen hatte, eine mehr als fünf Jah-
re zurückliegende Baugenehmigung
umzusetzen und mit dem genehmigten
Bau zu beginnen. Der zeitliche Verzug
sprach eher gegen einen solchen Bau-
beginn. Die erstinstanzliche Beweisauf-
nahme hat auch nicht ergeben, dass die
Ausschussmitglieder durch nachlässiges
Verhalten bei der Ortsbesichtigung die
vorhandenen Fundamente übersehen
hätten. "

Anmerkung

Mit diesem Urteil wird die bisherige
Rechtsprechung fortgeführt, vgl. Schles-

wig-Holstein OLG,3. ZS, Beschluss v.

9. 7. 1974 - 3 W 11174 - und Branden-
burg OLG, Beschluss v. 11. 01. 2000 -11 U
137 t99 -.

Es bleibt dabei: Die 7|1D-Grenze des
Zw angsverstei geru ngsrechts - u nd da m it
die Grundstucksbewertung durch Sach-

verstä nd ige oder G utachtera ussch üsse -
stellt einen gewissen Schutz des Eigen-
tümers und des Gläubigers vor einer
Vermögensversch leuderung dan den Bie-
ter schützt jedoch keine Vorschrift, er
kann auf keinerlei Gewährleistungen
zurückgreifen, er kauft sozusagen ,,die
Katze im Sack" - es sei denn, er könnte
mit Erfolg dem Gutachterausschuss oder
Sachverständigen eine vorsätzliche Schä-

digung nachweisen (§ 826 BGB).

Schadensersatzforderu ngen von B ietern
in Zwangsversteigerungsverfahren ge-
gen den Gutachterausschuss dürften
demnach nur eine verschwindend gerin-
ge Erfolgschance haben.

Hermann Metelerkamp
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Hinweise zur Gestaltung und Form von Beiträgen

Beiträge für die NaVKV werden von der Schriftlei-
tung bis zum Ersten des ersten Quartalsmonats auf
Diskette mit einem Ausdruck oder per E-mail
(An neg ret. Kaeh ler-Stier@m i. n iedersachsen.de) ent-
gegen genommen. Der Text ist im Fließtext als Micro-
soft Word-Dokument bereitzustellen. Soweit Tabel-
len, Grafiken oder andere Abbildungen verwendet
werden, sind diese als analoge Druckvorlage oder
entsprechende Grafik- (Format EPS) oder Bilddatei
(Format TIF) abzugeben; in dem Text sind dazu die
entsprechenden Stellen m it dem Datei- oder Ab-
bildungsnamen (AutorOO1 .tif) zu markieren. Die Da-
teien, die fur die Versendung per E-mail oder Dis-

kette komprimiert werden, sind im Form atZlP zu ver-
senden.
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